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Geleitwort

Bürger und Betriebe sorgen seit Jahren für Rekordsteuerein-
nahmen und hohe Haushaltsüberschüsse. Damit der wirtschaŌ -
liche Aufschwung und die internaƟ onale WeƩ bewerbsfähigkeit 
Deutschlands erhalten bleiben, wird eine Unternehmenssteuer-
reform immer dringender. Doch leider kommt dieses Thema im 
KoaliƟ onsvertrag von CDU/CSU und SPD überhaupt nicht vor. 

Diese poliƟ sche Selbstzufriedenheit kann Deutschland teuer zu 
stehen kommen. Die Steuerreform in den USA hat den interna-
Ɵ onalen SteuerweƩ bewerb neu enƞ acht. Viele europäische 
Nachbarländer haben bereits mit Steuersenkungen reagiert. So-
gar die tradiƟ onellen Hochsteuerländer Belgien und Frankreich 
streben eine Steuerbelastung an, die deutlich unter dem deut-
schen Niveau liegt. Wenn die große KoaliƟ on auf diesen interna-
Ɵ onalen Trend nicht reagiert, droht Deutschland den Anschluss 
zu verlieren. Die Zeiten wachsender Haushaltsspielräume könn-
ten dann abrupt zu Ende gehen, was nicht zuletzt die Finanzier-
barkeit der sozialen Sicherungssysteme in Frage stellen würde.

Die PoliƟ k sollte daher mehr in die WeƩ bewerbsfähigkeit Deutsch-
lands invesƟ eren. Seit der letzten größeren Unternehmenssteuer-
reform im Jahr 2008 sind nennenswerte Entlastungen ausgeblie-
ben. In vielen Gemeinden ist durch Gewerbesteuererhöhungen 
die Belastung sogar gesƟ egen. Der 10-jährige steuerpoliƟ sche 
SƟ llstand im Inland und die aktuellen Steuersenkungen im Aus-
land setzen Deutschland immer stärker unter Druck. StaƩ  noch 
mehr Zeit zu verlieren, muss die PoliƟ k endlich grundlegende 
Steuerreformen anpacken. Als erste SchriƩ e sollten vor allem 
eine Reform des Einkommensteuertarifs, die vollständige Ab-
schaff ung des Solidaritätszuschlags und eine Reduzierung der 
Gewerbesteuerbelastung erfolgen. Das würde die Bürger und die 
Unternehmen spürbar entlasten und dadurch die steuerlichen 
Standorƞ aktoren stärken. Angesichts der auch im internaƟ onalen 
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Vergleich sehr hohen Steuer- und Abgabenbelastung sollte dieses 
Reformpaket noch in dieser Legislaturperiode umgesetzt werden. 
Union und SPD haben im KoaliƟ onsvertrag eine „neue Dynamik 
für Deutschland“ versprochen – es ist an der Zeit, diesem An-
spruch auch in der SteuerpoliƟ k gerecht zu werden.

 Reiner Holznagel

Präsident des Bundes der Steuerzahler Deutschland e. V. 
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1 Einleitung: Ohne Steuerreformen droht 
Deutschland den Anschluss zu verlieren

Zehn Jahre nach der letzten großen Reform rückt die Unterneh-
mensbesteuerung wieder zunehmend in den Fokus der PoliƟ k. 
Vor allem die aktuellen Entwicklungen im Ausland, wie etwa 
die Ende 2017 beschlossene Steuerreform in den USA, werfen 
die Frage auf, ob das deutsche Unternehmenssteuerrecht noch 
weƩ bewerbsfähig ist. Daten des Bundesfi nanzministeriums zei-
gen, dass Unternehmen in Deutschland bereits im europäischen 
Vergleich überdurchschniƩ lich hoch belastet werden. So wird in 
Deutschland der Gewinn von KapitalgesellschaŌ en auf Unterneh-
mensebene – bei einem Gewerbesteuer-Hebesatz von 400 Pro-
zent – mit 29,8 Prozent belastet.1 Die Steuerbelastung in Deutsch-
land liegt damit mehr als ein DriƩ el über dem EU-DurchschniƩ  
von 21,6 Prozent – nur in drei EU-Staaten fällt die Belastung noch 
höher aus (siehe Abb. A1 im Anhang). Wird die Gesamtbelastung 
von KapitalgesellschaŌ en auf Unternehmens- und Anteilseigner-
ebene betrachtet, liegt die Steuerbelastung in Deutschland mit 
48,3 Prozent ein Viertel über dem EU-DurchschniƩ  von 38,6 Pro-
zent (siehe Abb. A2). Daher ist Deutschland der Gruppe der euro-
päischen Hochsteuerländer zuzuordnen.

Hinzu kommt, dass die Entwicklung in Deutschland und im übri-
gen Europa in gegensätzliche Richtungen verläuŌ . In Deutschland 
haben die steigenden Gewerbesteuer-Hebesätze für einen schlei-
chenden AnsƟ eg der Steuerbelastung gesorgt. Dies ist beson-
ders bei Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern sichtbar, 
in denen ein Großteil des GewerbesteuerauŅ ommens generiert 
wird. In diesen Gemeinden hat sich die Belastung durch Körper-
schaŌ steuer und Gewerbesteuer von 30,9 Prozent (2009) auf 
31,6 Prozent (2017) erhöht. Hingegen ist in diesem Zeitraum die 

1 Es handelt sich dabei um die nominale bzw. tarifl iche Steuerbelastung.
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Belastung im EU-DurchschniƩ  von 23,5 Prozent auf 21,8 Prozent 
gesunken (siehe Abb. A3, EU-DurchschniƩ  ohne KroaƟ en).

In der deutschen Steuergesetzgebung hat zuletzt die Entlastung 
von Unternehmen keine Rolle gespielt. StaƩ dessen hat sich die 
PoliƟ k fast ausschließlich auf die Bekämpfung von Steuergestal-
tung und Steuervermeidung konzentriert.2 Dazu hat die Erwar-
tung beigetragen, dass sich durch eine verstärkte KooperaƟ on 
der OECD-Staaten – vor allem im Rahmen des BEPS-Projekts3 – 
der internaƟ onale SteuerweƩ bewerb abschwächen wird. Spä-
testens mit der Steuerreform in den USA ist off enkundig, dass 
dies Wunschdenken ist. Denn der verschärŌ e WeƩ bewerbsdruck 
verändert auch in Europa die steuerpoliƟ sche LandschaŌ . So pla-
nen mit Belgien und Frankreich zwei bisherige Hochsteuerländer 
weitgehende Steuersenkungen für Unternehmen.4 Italien hat-
te bereits im Jahr 2017 die Belastung von KapitalgesellschaŌ en 
auf rund 28 Prozent und damit unter das deutsche Niveau redu-
ziert. Auch Großbritannien hat im Zuge des EU-AustriƩ s weite-
re Steuersatzsenkungen angekündigt.5 Falls die PoliƟ k auf diese 
Entwicklung nicht reagiert, wird Deutschland unter den großen 
Industriestaaten künŌ ig eine der höchsten Steuerbelastungen für 
Unternehmen aufweisen.

2 Beispiele sind hierfür die Einschränkung der straĩ efreienden Selbstanzeige, der 
Schutz vor ManipulaƟ onen an elektronischen Registrierkassen, das Steuerumge-
hungsbekämpfungsgesetz (Panama Papers), die Lizenzschranke und weitere Maßnah-
men zur Umsetzung des BEPS-Prozesses in das naƟ onale Steuerrecht.

3 BEPS steht für „Base Erosion and Profi t ShiŌ ing“. Die OECD hat im Rahmen des BEPS-
Projekts u. a. einen AkƟ onsplan erarbeitet, der 15 Maßnahmen zur Bekämpfung von 
grenzüberschreitender Gewinnverlagerung und Steuerminimierung enthält.

4 In Frankreich soll die Steuerbelastung für Unternehmen schriƩ weise auf 25 Prozent 
(2022) sinken. Belgien plant bis 2020 den allgemeinen KörperschaŌ steuersatz auf 25 
Prozent abzusenken. Für kleine und miƩ lere Unternehmen wird der ermäßigte Steu-
ersatz auf 20 Prozent reduziert (für EinkünŌ e bis 100.000 Euro mit Wirkung ab dem 
Steuerjahr 2018). Vgl. De Ridder (2018).

5 Des Weiteren hat das schwedische Parlament beschlossen, den derzeiƟ gen Körper-
schaŌ steuersatz von 22 Prozent bis zum Jahr 2021 sukzessive auf 20,6 Prozent abzu-
senken. In einem ersten SchriƩ  wird der Steuersatz zum 01.01.2019 auf 21,4 Prozent 
reduziert.
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Vor diesem Hintergrund ist es bezeichnend, dass inzwischen von 
einer post-BEPS-Ära6 die Rede ist, in der die NaƟ onalstaaten wie-
der zunehmend darauf achten, ihre steuerlichen Standortbedin-
gungen zu verbessern. Diesem Trend wird sich auch Deutschland 
nicht dauerhaŌ  entziehen können. Bereits bei der letzten Unter-
nehmenssteuerreform hat sich gezeigt, dass der internaƟ onale 
SteuerweƩ bewerb den deutschen Gesetzgeber – wenn auch ver-
gleichsweise spät – zum Handeln zwingt.7 Auch wenn die Unter-
nehmensbesteuerung im Bundestagswahlkampf kaum eine Rolle 
spielte und im KoaliƟ onsvertrag von Union und SPD weitgehend 
ausgeklammert wurde, hat die PoliƟ k doch erkannt, dass der 
Druck auf Deutschland zunimmt.8 

Nachdem sich in den letzten 10 Jahren die steuerlichen Standort-
bedingungen in Deutschland nicht verbessert, sondern tenden-
ziell durch die steigenden Gewerbesteuer-Hebesätze sogar ver-
schlechtert haben, ist der Reformbedarf in der Unternehmens-
besteuerung nicht mehr zu übersehen. Zugleich ist festzustellen, 
dass das fi nanzpoliƟ sche Umfeld für durchgreifende Steuerre-
formen in dieser Legislaturperiode ausgesprochen günsƟ g ist. So 
steigen die gesamtstaatlichen Steuereinnahmen von 734 Milliar-
den Euro (2017) auf voraussichtlich 873 Milliarden Euro (2021) 
an. Es ist also damit zu rechnen, dass das jährliche SteuerauŅ om-
men für Bund, Länder und Kommunen um 139 Milliarden Euro 
zunehmen wird. Spürbare Entlastungen für Bürger und Unterneh-

6 Vgl. IDW (2017), S. 4. 
7 Die Notwendigkeit der Unternehmenssteuerreform 2008 wurde im Gesetzentwurf 

wie folgt begründet: „Deutschland muss auch in ZukunŌ  im internaƟ onalen Steuer-
weƩ bewerb bestehen können.“ Vgl. FrakƟ onen der CDU/CSU und SPD (2007), S. 29. 

8 Der ehemalige Bundesfi nanzminister Schäuble hat bereits im Jahr 2017 mehrfach 
betont, dass Deutschland eine Reform der Unternehmenssteuern braucht, um weƩ -
bewerbsfähig zu bleiben. Nach dem InkraŌ treten der US-Steuerreform werden vor 
allem in der Union, aber zum Teil auch in der SPD Forderungen laut, dass die PoliƟ k 
auf die aktuellen Entwicklungen reagieren muss. Im Bundesrat haben jüngst Bayern 
und Nordrhein-Wesƞ alen eine Reform der Unternehmensbesteuerung und steuerli-
che Entlastungen für die WirtschaŌ  gefordert. Vgl. Bundesrats-Drucksachen 310/18 
und 325/18 sowie Schäfer (2018a).
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men sind daher möglich, ohne die Einhaltung der Schuldenbrem-
se zu gefährden. 

In der Vergangenheit sind durchgreifende Steuerreformen häu-
fi g im Bundesrat gescheitert. Doch die Bundesländer profi Ɵ eren 
nicht nur von den hohen Steuermehreinnahmen, sondern erhal-
ten ab 2020 auch zusätzliche BundesmiƩ el von 9,7 Milliarden 
Euro pro Jahr aus dem Länderfi nanzausgleich.9 Eine erneute Re-
formblockade durch die Länder wäre daher nicht zu rechƞ erƟ gen. 
Zudem sollten Bund und Länder auch aus fi skalischer Sicht daran 
interessiert sein, die WeƩ bewerbsfähigkeit der deutschen Wirt-
schaŌ  miƩ el- und langfrisƟ g sicherzustellen. Denn wenn Deutsch-
land im StandortweƩ bewerb den Anschluss verliert, werden 
Unternehmen in den nächsten Jahren zunehmend in anderen 
Staaten invesƟ eren und dort Arbeitsplätze schaff en. Das häƩ e zur 
Folge, dass Zuwächse an Wertschöpfung und Steuereinnahmen 
weniger in Deutschland, sondern verstärkt im Ausland generiert 
werden. Ohne eine Stärkung der steuerlichen Standorƞ aktoren 
wird die PoliƟ k daher das Ziel verfehlen, dauerhaŌ  Steuersubstrat 
in Deutschland zu halten. 

9 Vgl. DSi (2016). 
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2 Grundzüge der Unternehmensbesteuerung 
in Deutschland10 

Die Unternehmensbesteuerung in Deutschland ist abhängig von 
der Rechtsform. Bei KapitalgesellschaŌ en wird der Gewinn mit 
Gewerbesteuer sowie der 15-prozenƟ gen KörperschaŌ steuer 
plus Solidaritätszuschlag belastet. Dadurch ergibt sich bei einem 
Gewerbesteuerhebesatz von 400 Prozent auf Unternehmensebe-
ne eine Steuerbelastung von rund 30 Prozent.11 Sofern es sich um 
einbehaltene Gewinne handelt, ist damit die Besteuerung ab-
geschlossen. AusgeschüƩ ete Gewinne unterliegen hingegen bei 
den Anteilseignern noch der Abgeltungsteuer zuzüglich Solidari-
tätszuschlag, sodass die Gesamtbelastung auf etwa 48,3 Prozent 
steigt.12

Personenunternehmen werden regelmäßig mit Gewerbesteuer 
sowie Einkommensteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag belastet. 
Um eine übermäßige Belastung zu vermeiden, wird die Gewer-
besteuer bis zu einem Hebesatz von 380 Prozent vollständig auf 
die Einkommensteuer angerechnet. Abhängig vom persönlichen 
Steuersatz der Anteilseigner und der Anrechenbarkeit der Gewer-
besteuer beträgt die Gesamtbelastung des Gewinns bis zu 47,5 
Prozent.13 Da einbehaltene Gewinne bei KapitalgesellschaŌ en mit 
rund 30 Prozent und damit deutlich niedriger belastet werden, 
wird Personenunternehmen die Möglichkeit einer begünsƟ gten 
Thesaurierung eingeräumt. Dadurch wird die Belastung auf rund 
30 Prozent reduziert, sofern die Steuer auf den einbehaltenen 

10 Vgl. Scherf (2018), S. 358.
11 Bei einem höheren Gewerbesteuersatz steigt die Gesamtbelastung entsprechend an. 

Bspw. liegt der Gewerbesteuersatz in Oberhausen bei 550 Prozent, sodass die Ge-
winne einer dort ansässigen KapitalgesellschaŌ  auf Unternehmensebene mit rund 35 
Prozent belastet werden. 

12 Dieses Besteuerungsverfahren wird bei einer im Privatvermögen gehaltenen Betei-
ligung angewendet. Bei einer im Betriebsvermögen gehaltenen Beteiligung kommt 
hingegen das TeileinkünŌ everfahren zur Anwendung. 

13 Diese Belastung wird jedoch überschriƩ en, wenn die gezahlte Gewerbesteuer nicht 
vollständig auf die Einkommensteuer angerechnet werden kann. 
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Gewinn aus dem Privatvermögen bezahlt wird. Erfolgt die Steu-
erzahlung aus betrieblichen MiƩ eln, steigt jedoch die Belastung 
nicht entnommener Gewinne auf rund 36 Prozent an. Eine rechts-
formneutrale Besteuerung ist daher im Regelfall nicht gewährleis-
tet.
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3 Reformvorschläge für eine weƩ bewerbs-
fähige Unternehmensbesteuerung 

3.1 Einkommensteuertarif gründlich reformieren

In Deutschland gibt es mehr als 3,2 Millionen Unternehmen, die 
für Arbeitsplätze, Wohlstand und WirtschaŌ swachstum sorgen. 
Rund 80 Prozent der Unternehmen sind Einzelunternehmer oder 
PersonengesellschaŌ en, die dem Einkommensteuergesetz unter-
liegen. Diese Unternehmen werden, wie Arbeitnehmer, Rentner 
oder Beamte, nach dem progressiven Einkommensteuertarif be-
steuert. Daher sind auch Einzelunternehmen und Personengesell-
schaŌ en vom Reformstau betroff en, der über Jahre hinweg in der 
Einkommensteuer entstanden ist. 

Die letzte grundlegende Reform des Einkommensteuertarifs mit 
nennenswerten Entlastungen daƟ ert aus dem Jahr 2005. Seitdem 
gab es nur in unregelmäßigen Abständen kleinere TariŅ orrektu-
ren, die nicht einmal die ungerechƞ erƟ gten Steuermehreinnah-
men aus der kalten Progression an die Bürger zurückgegeben 
haben.14 Trotz des großen Reformbedarfs ist auch im aktuellen 
KoaliƟ onsvertrag von Union und SPD nicht vorgesehen, den Ein-
kommensteuertarif gründlich zu überarbeiten. Dieser steuerpoli-
Ɵ sche SƟ llstand hat zur Folge, dass sich die Strukturprobleme des 
Einkommensteuertarifs zunehmend verfesƟ gen und verschärfen. 
Zu nennen sind hier vor allem der MiƩ elstandsbauch und der zu 
früh greifende Spitzensteuersatz von 42 Prozent. 

Strukturproblem MiƩ elstandsbauch15 

Der MiƩ elstandsbauch sorgt direkt nach dem Beginn der Besteu-
erung für einen steilen AnsƟ eg der Grenzsteuersätze. So nimmt 

14 Im Zeitraum von 2011 bis 2018 beträgt die ungerechƞ erƟ gte Zusatzbelastung durch 
die kalte Progression schätzungsweise 48,5 Milliarden Euro. Vgl. DSi (2018a).

15 Vgl. DSi (2017a).
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im unteren Einkommensbereich die Belastung mehr als 4-mal 
schneller zu als jenseits der Knickstelle (siehe Abbildung 1). Dabei 
steigen die Grenzsteuersätze im schmalen Einkommensbereich 
zwischen 9.001 Euro und 13.997 Euro von 14 auf rund 24 Prozent 
an. Das bedeutet, dass in der ersten Progressionszone sich bereits 
bei einem Einkommenszuwachs von 500 Euro die steuerliche 
Grenzbelastung um einen Prozentpunkt erhöht. In der zweiten 
Progressionszone erfolgt ein solcher BelastungsansƟ eg erst bei 
einem Einkommenszuwachs von rund 2.200 Euro. 

Die Auswirkungen des MiƩ elstandsbauchs für die Steuerzah-
ler werden deutlich, wenn man einen Tarif ohne Knick als Ver-
gleichsmaßstab heranzieht. Ein solcher Reformtarif hat nur eine 
Progressionszone, in der die Grenzsteuersätze gleichmäßig vom 
Eingangssteuersatz von 14 Prozent bei 9.001 Euro bis zum Spit-
zensteuersatz von 42 Prozent bei 54.950 Euro ansteigen. Ein-
gangs- und Spitzensteuersatz bleiben somit unverändert, aber 
die Grenzsteuersätze dazwischen sind im Reformtarif durchgän-
gig geringer als im geltenden Tarif. Als MiƩ elstandsbauch werden 
daher die Mehrbelastungen bezeichnet, die sich zwischen dem 
geltenden Einkommensteuertarif und einem Reformtarif ohne 
Knick ergeben (siehe Abbildung 1).16 

16 Vgl. DSi (2017a).
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Abbildung 1:  Der MiƩ elstandsbauch im Einkommensteuertarif 2018 
(Tarifverlauf bis 60.000 zvE*)

Quelle: Eigene Darstellung. * zu versteuerndes Einkommen.

Die Bezieher von kleinen und miƩ leren Einkommen werden 
durch den MiƩ elstandsbauch überproporƟ onal belastet (siehe 
Abbildung 2). Mit rund 29 Prozent fällt die zusätzliche Belastung 
– gegenüber einem durchgehend linear-progressiven Tarif – bei 
Einkommen von etwa 20.000 Euro am höchsten aus, nimmt dann 
schriƩ weise ab und fällt erst ab einem Einkommen von über 
60.000 Euro unter die 10-Prozent-Marke. Wählt man eine Zu-
satzbelastung von mehr als 10 Prozent als Abgrenzungskriterium, 
sind rund 24,3 Millionen Steuerpfl ichƟ ge bzw. 63 Prozent aller 
Steuerpfl ichƟ gen besonders stark vom MiƩ elstandsbauch betrof-
fen. Auch im unternehmerischen Bereich fällt die Betroff enheit 
ähnlich hoch aus. So erhöht der MiƩ elstandsbauch bei rund der 
HälŌ e aller Selbstständigen die Einkommensteuerbelastung um 
mehr als 10 Prozent.17

17 Abschätzung anhand der EinkommensteuerstaƟ sƟ k 2013. 
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Abbildung 2:  Erhöhung der Einkommensteuerbelastung durch den 
MiƩ elstandsbauch (2018)

Quelle: Eigene Darstellung. Einkommensteuertarif 2018, Einzelveranlagung.

In den letzten Jahren hat sich das Problem des MiƩ elstands-
bauchs zunehmend verschärŌ . So hat der MiƩ elstandsbauch im 
Jahr 2010 die Steuerzahler bei Einkommensteuer und Solidari-
tätszuschlag um insgesamt 25 Milliarden Euro zusätzlich belas-
tet.18 Diese Belastung ist seitdem deutlich gesƟ egen und erreicht 
im Jahr 2018 ein Gesamtvolumen von rund 37 Milliarden Euro. 
Ohne durchgreifende TariŅ orrekturen werden die Belastungen – 
auch für Einzelunternehmen und PersonengesellschaŌ en – künf-
Ɵ g weiter zunehmen.

Strukturproblem Spitzensteuersatz19 

Der Spitzensteuersatz von 42 Prozent greiŌ  ab einem zu ver-
steuernden Jahreseinkommen von 54.950 Euro (siehe Abbildung 
1). Somit sind auf jeden Euro, der ab dieser Einkommensgren-
ze zusätzlich erwirtschaŌ et wird, 42 Cent Einkommensteuer zu 

18 Wiederum im Vergleich zu einem durchgehend linear-progressiven Einkommensteu-
ertarif (ohne Knickstelle).

19 Vgl. DSi (2017b).
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zahlen.20 Der Belastungsidee nach sollte der Spitzensteuersatz 
nur solche (Spitzen-)Einkommen treff en, die deutlich über dem 
DurchschniƩ sverdienst liegen. Da der Einkommensteuertarif 
über Jahrzehnte hinweg nur unzureichend an die Einkommens-
entwicklung angepasst wurde, wird er dieser Anforderung jedoch 
seit langem nicht mehr gerecht. Inzwischen ist der Spitzensteuer-
satz bereits beim 1,3-fachen des DurchschniƩ seinkommens eines 
VollzeiterwerbstäƟ gen zu zahlen. Im Jahr 1958 war das beim circa 
20-fachen des DurchschniƩ seinkommens der Fall. Somit triŏ   der 
Spitzensteuersatz inzwischen nicht nur Spitzenverdiener, sondern 
bereits gut ausgebildete Angestellte und Facharbeiter, aber auch 
Selbstständige, Einzelunternehmer und PersonengesellschaŌ er, 
deren Einkommen nur leicht über dem DurchschniƩ  liegen.

Das führt dazu, dass immer mehr Steuerzahler mit dem Spit-
zensteuersatz belastet werden. So hat sich die Anzahl der Per-
sonen, die den Spitzensteuersatz zahlen müssen, von 0,5 Mil-
lionen (1995) auf 3,7 Millionen Personen (2017) mehr als versie-
benfacht. Der Spitzensteuersatz triŏ   damit nicht mehr nur eine 
kleine Gruppe von Topverdienern. Ohne weitere TariŅ orrekturen 
werden im Jahr 2021 voraussichtlich 5 Millionen Personen den 
Spitzensteuersatz zahlen. Auch bei einer geringfügigen Anhebung 
der Einkommensgrenze von derzeit rund 55.000 Euro auf 60.000 
Euro sƟ ege die Anzahl der Spitzensteuersatz-Zahler weiter auf 
3,9 Millionen Personen. Erst eine Erhöhung der Einkommens-
grenze auf 80.000 Euro würde eine deutliche Trendumkehr be-
wirken und die Anzahl der Spitzensteuersatz-Zahler auf 2,1 Mil-
lionen Personen zurückführen (siehe Abbildung 3).

20 Einschließlich Solidaritätszuschlag sind von jedem zusätzlichen Euro 44,3 Cent abzu-
führen.
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Abbildung 3:  Steigende Zahl von Personen, die dem Spitzensteuersatz 
unterliegen

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnungen. *Einkommensgrenze für Spitzensteuersatz: 
54.950 Euro (Tarif 2018). **Einkommensgrenze von 60.000 Euro. ***Einkommensgren-
ze von 80.000 Euro (DSi-Vorschlag). Daten 1995-2017: BMF (2001), (2013), (2017a) und 
(2017b), StaƟ sƟ sches Bundesamt (2005), (2006) und (2017b). Daten 2021: Eigene Schät-
zung anhand der fortgeschriebenen Lohn- und EinkommensteuerstaƟ sƟ k 2013. 

Der im geltenden Tarif zu früh greifende Spitzensteuersatz 
schwächt erheblich die Leistungsanreize. Dass bereits die Bezie-
her miƩ lerer Einkommen in die Nähe des Spitzensteuersatzes 
geraten oder diesen sogar zahlen müssen, wird als ungerecht 
empfunden und wirkt sich insbesondere bei Unternehmern und 
Selbstständigen negaƟ v auf die Risiko- und LeistungsbereitschaŌ  
aus. Dadurch sinkt ihre MoƟ vaƟ on, durch Ausweitung der Ar-
beitszeit, zusätzliche InvesƟ Ɵ onen oder Neueinstellungen den 
(zukünŌ igen) Gewinn zu steigern. Insofern beeinträchƟ gt der viel 
zu früh greifende Spitzensteuersatz auch das WirtschaŌ swachs-
tum und die BeschäŌ igungsentwicklung.

Handlungsempfehlungen

Um die beschriebenen Strukturprobleme und GerechƟ gkeitsdefi -
zite des derzeiƟ gen Einkommensteuertarifs schriƩ weise zu besei-
Ɵ gen, sollte zunächst der MiƩ elstandsbauch abgefl acht und der 
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Spitzensteuersatz erst ab einem zu versteuernden Einkommen 
von 80.000 Euro greifen.21 Mit einer solchen grundlegenden Re-
form des Einkommensteuertarifs käme es zu Entlastungen von 
insgesamt rund 40 Milliarden Euro pro Jahr. Dies wäre ein wich-
Ɵ ger Beitrag, um vor allem die hohe Belastung im unteren und 
miƩ leren Einkommensbereich zu reduzieren und die Leistungsan-
reize – gerade von Einzelunternehmern und Personengesellschaf-
tern – spürbar zu stärken. Um einen erneuten BelastungsansƟ eg 
zu verhindern, sollten zukünŌ ig die Tarifeckwerte regelmäßig an 
die Einkommensentwicklung angepasst werden. 

3.2 Solidaritätszuschlag vollständig abschaff en22

Der Solidaritätszuschlag ist ein Zuschlag von 5,5 Prozent auf die 
Einkommen-, Abgeltung- und KörperschaŌ steuerschuld, der seit 
1995 ohne Unterbrechung erhoben wird. Die PoliƟ k rechƞ erƟ g-
te die Einführung des Solidaritätszuschlags mit den Kosten der 
deutschen Einheit und bezeichnete ihn entsprechend als einen 
„Zuschlag auf Zeit“23. Spätestens im Jahr 2019 fällt die Existenz-
berechƟ gung des Solidaritätszuschlags weg, da dann der Solidar-
pakt II und damit die Auĩ auhilfen für die neuen Bundesländer 
auslaufen. Daher ist es eine Frage der poliƟ schen Glaubwürdig-
keit, den Solidaritätszuschlag spätestens im Jahr 2020 vollständig 
abzuschaff en. 

Der Wegfall des Solidaritätszuschlags ist auch aus verfassungs-
rechtlicher Sicht geboten. Der Solidaritätszuschlag ist eine Er-
gänzungsabgabe und darf nur kurzfrisƟ g erhoben werden, um 
vorübergehende Bedarfsspitzen im Bundeshaushalt abzudecken. 
Eine Ergänzungsabgabe ist daher nur als ulƟ ma raƟ o in außer-
gewöhnlichen HaushaltssituaƟ onen einzusetzen. Eine solche fi s-

21 Für Details des DSi-Tarifvorschlags siehe DSi (2017c).
22 Vgl. DSi (2017d).
23 Vgl. Bundestags-Drucksache 13/890 vom 24.03.1995, S. 3.
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kalische Notlage ist angesichts hoher Haushaltsüberschüsse des 
Bundes seit dem Jahr 2014 nicht ansatzweise zu erkennen.

Darüber hinaus wäre die Abschaff ung des Solidaritätszuschlags 
ein Beitrag, um die steuerlichen Standortbedingungen in Deutsch-
land zu verbessern. Denn der Solidaritätszuschlag verschärŌ  nicht 
nur die Steuerbelastung der Bürger, sondern auch die der Unter-
nehmen. Für Einzelunternehmen und PersonengesellschaŌ er 
steigt die Einkommensteuerbelastung durch den Solidaritätszu-
schlag von maximal 45 Prozent auf bis zu 47,5 Prozent.24 Bei Kapi-
talgesellschaŌ en hebt der Solidaritätszuschlag die 15-prozenƟ ge 
KörperschaŌ steuer auf eine eff ekƟ ve Belastung von 15,8 Prozent 
an.25 Von einem Wegfall des Solidaritätszuschlags würden somit 
Einzelunternehmen und PersonengesellschaŌ er – aufgrund der 
sofort fälligen Einkommensteuer – stärker profi Ɵ eren als Kapital-
gesellschaŌ en. Da es sich bei rund 80 Prozent der Unternehmen 
um Einzelunternehmen oder PersonengesellschaŌ en handelt, 
würde dies zu einer breiten Entlastung des MiƩ elstands führen. 

Die Pläne von CDU/CSU und SPD werden hingegen Unternehmen 
kaum entlasten. Im KoaliƟ onsvertrag ist vorgesehen, erst im Jahr 
2021 den Solidaritätszuschlag teilweise abzubauen. Durch eine 
Anhebung der Freigrenze soll der Solidaritätszuschlag oberhalb 
eines zu versteuernden Jahreseinkommens von rund 61.000 Euro 
weiter erhoben werden. Dabei kommt es in der Gleitzone, wo 
der Zuschlagssatz schriƩ weise auf 5,5 Prozent angehoben wird, 
zu leistungsfeindlichen Grenzbelastungen von mehr als 50 Pro-

24 Bei Gewerbesteuer-Hebesätzen von mehr als 400 Prozent kann die eff ekƟ ve Belas-
tung noch höher ausfallen.

25 Zusammen mit der auf Unternehmensebene fälligen Gewerbesteuer und der zusätz-
lichen Belastung der Anteilseigner mit Einkommensteuer und Solidaritätszuschlag 
steigt die Gesamtbelastung von KapitalgesellschaŌ en auf rund 48 Prozent an. 
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zent (siehe Abbildung 4)26. Ab einem Einkommen von rund 76.000 
Euro wird dann für alle Einkommensteuerzahler – und somit auch 
für PersonengesellschaŌ en und Einzelunternehmen – der volle 
Solidaritätszuschlag fällig. Verschärfend kommt hinzu, dass die 
derzeiƟ ge Freigrenze nicht für KörperschaŌ en gilt. Daher ist zu er-
warten, dass GmbHs und AkƟ engesellschaŌ en durch den geplan-
ten Soli-Teilabbau gar nicht entlastet werden.27 Um die Standort-
bedingungen für alle Unternehmen zu verbessern, ist daher die 
vollständige Abschaff ung des Solidaritätszuschlags nöƟ g. Dies 
würde die Unternehmen im Jahr 2020 in einer Größenordnung 
von rund 5 bis 6 Milliarden Euro entlasten.28

26 Um nach dem Überschreiten der Soli-Freigrenze einen extremen BelastungsansƟ eg 
zu vermeiden, exisƟ ert eine Gleitzone (§ 4 Satz 2 SolzG). In dieser beträgt der Solida-
ritätszuschlag maximal 20 Prozent der Diff erenz zwischen der Bemessungsgrundlage 
(also der festgesetzten Einkommensteuer) und der Freigrenze. Der Grenzsteuersatz 
der Einkommensteuer erhöht sich daher in der Gleitzone um das 1,2-fache. Wird 
diese Regelung beibehalten, erhöht sich somit der eff ekƟ ve Grenzsteuersatz in der 
Gleitzone auf mehr als 50 Prozent (Grenzsteuersatz von 42 Prozent in der Einkommen-
steuer x 1,2 = 50,4 Prozent). 

27 Die Pläne von Union und SPD sind daher auch verfassungsrechtlich bedenklich. So 
dürŌ e es nicht mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz vereinbar sein, dass nur ein re-
laƟ v kleiner Teil der Steuerpfl ichƟ gen den Solidaritätszuschlag weiterzahlen soll. Auch 
im unternehmerischen Bereich ist es nicht zu rechƞ erƟ gen, dass eine GmbH weiterhin 
den Solidaritätszuschlag zahlen muss, während bei Anteilseignern einer Personenge-
sellschaŌ  – soweit die Gewinne unter der Freigrenze liegen – der Solidaritätszuschlag 
nicht mehr erhoben wird.

28 Vgl. BDI/VCI (2017), S. 9 und Bundestags-Drucksache 18/7510, S. 52.
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Abbildung 4:  AnsƟ eg der Grenzsteuersätze bei geplantem Teilabbau des 
Solidaritätszuschlags* 

Quelle: DSi (Tarif 2018, Einzelveranlagung, kinderlos). * Erhöhung der Soli-Freigrenze auf 
16.998 Euro.

3.3 KörperschaŌ steuertarif überprüfen

Der KörperschaŌ steuersatz beträgt derzeit 15 Prozent zuzüglich 
5,5 Prozent Solidaritätszuschlag.29 KörperschaŌ steuerpfl ichƟ g sind
insbesondere KapitalgesellschaŌ en, wie AkƟ engesellschaŌ en (AG)
und GesellschaŌ en mit beschränkter HaŌ ung (GmbH). Das Auf-
kommen der KörperschaŌ steuer von rund 29 Milliarden Euro 
(2017) fl ießt jeweils zur HälŌ e dem Bund und den Ländern zu. 

Auf Unternehmensebene werden KapitalgesellschaŌ en mit Ge-
werbe- und KörperschaŌ steuer belastet. SteuersystemaƟ sch 
weist die KörperschaŌ steuer nicht derart gravierende Mängel wie 
die Gewerbesteuer auf.30 Um KapitalgesellschaŌ en zu entlasten, 
sollte daher die Gewerbesteuer abgebaut oder zumindest refor-

29 Die eff ekƟ ve Belastung beträgt daher 15,825 Prozent. 
30 Während beispielsweise bei der Gewerbesteuer eine Reihe von Betriebsausgaben 

dem einkommen- und körperschaŌ steuerlichen Gewinn teilweise hinzugerechnet 
werden, kennt die KörperschaŌ steuer eine solche generelle Kostenbesteuerung nicht. 
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miert werden.31 Da die Gewerbesteuer ein Fremdkörper im inter-
naƟ onalen Steuerrecht darstellt, wäre damit auch ein Hemmnis 
beseiƟ gt, das der poliƟ sch gewünschten Harmonisierung der Un-
ternehmensbesteuerung auf europäischer Ebene im Weg steht. 

Der KörperschaŌ steuersatz ist in der Vergangenheit wiederholt 
reduziert worden. So ist der KörperschaŌ steuersatz im Jahr 2001 
zunächst von 40 auf 25 Prozent und im Jahr 2008 auf das aktuelle 
Niveau von 15 Prozent abgesenkt worden.32 Eine weitere Absen-
kung dürŌ e poliƟ sch schwierig umzusetzen sein, zumal die Zu-
sƟ mmung des Bundesrates erforderlich wäre. Sollte allerdings die 
überfällige Reform der Gewerbesteuer nicht zustande kommen, 
wäre eine Reduzierung des KörperschaŌ steuersatzes auf 10 Pro-
zent zu erwägen.33 Dadurch würde die Belastung von Kapitalge-
sellschaŌ en (einschließlich Gewerbesteuer) auf rund 25 Prozent 
sinken. Dieses Niveau streben auch andere europäische Hoch-
steuerländer wie Frankreich oder Belgien miƩ elfrisƟ g an. 

3.4 Gewerbesteuerbelastung reduzieren34

Die Gewerbesteuer ist eine Real- bzw. Objektsteuer, die gewerb-
liche Unternehmen im Sinne des Einkommensteuergesetzes be-
lastet.35 Das AuŅ ommen steht den Gemeinden zu, die auch den 
Gewerbesteuerhebesatz festlegen können. Ein Teil des AuŅ om-

31 Siehe Ausführungen zur Gewerbesteuer unter 3.4.
32 In diesem Zuge ist allerdings auch die Anrechnung der KörperschaŌ steuer auf Anteils-

eignerebene modifi ziert worden. Vor 2001 wurde die KörperschaŌ steuer vollständig 
auf die Einkommensteuer angerechnet. Derzeit wird auf Anteilseignerebene entwe-
der das TeileinkünŌ everfahren angewendet (bei Beteiligungen im Betriebsvermögen) 
oder die Dividenden werden mit Abgeltungsteuer belastet (bei Beteiligungen im Pri-
vatvermögen). Vgl. Hey (2015), S. 674. 

33 Eine Senkung des KörperschaŌ steuersatzes wird auch von FinanzpoliƟ kern der CDU 
zur Diskussion gestellt (vgl. Schäfer 2018b). Die CSU-Landesgruppe hat im Januar 2018 
sogar beschlossen, eine Absenkung des KörperschaŌ steuersatzes prüfen zu wollen 
(vgl. CSU 2018). 

34 Vgl. DSi (2018b).
35 Nicht gewerbesteuerpfl ichƟ g sind land- und forstwirtschaŌ liche Betriebe sowie Freie 

Berufe und Selbstständige (im Sinne von § 18 des Einkommensteuergesetzes). 
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mens fl ießt über die Gewerbesteuerumlage an den Bund und die 
Länder. Die Gewerbesteuereinnahmen sind in den letzten Jahren 
deutlich gesƟ egen – von 35,7 Milliarden Euro (2010) auf 52,9 
Milliarden Euro (2017). Bis zum Jahr 2022 ist mit einem weiteren 
Zuwachs auf 62,5 Milliarden Euro zu rechnen (siehe Tabelle 1).36 

Bewertung der Gewerbesteuer 

Die Gewerbesteuer ist eine überholte Steuer, die weder mit dem 
Äquivalenz- noch mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip gerechƞ er-
Ɵ gt werden kann. Zudem ist die Gewerbesteuer mit zahlreichen 
steuer- und wirtschaŌ spoliƟ schen Mängeln behaŌ et.37 Beispiels-
weise werden bei der Gewerbesteuer eine Reihe von Betriebsaus-
gaben dem einkommen- und körperschaŌ steuerlichen Gewinn 
teilweise hinzugerechnet. Durch diese Kostenbesteuerung wirkt 
die Gewerbesteuer potenziell krisenverschärfend, weil der steu-
erlich zugeschriebene Gewinn38 höher ausfällt als der tatsächlich 
erzielte Gewinn und es daher zu einer Besteuerung von „Schein-
gewinnen“ kommen kann. Darüber hinaus stellt die Gewerbe-
steuer eine erhebliche BürokraƟ ebelastung für die Unternehmen 
dar. Allein durch die Pfl icht, eine Gewerbesteuererklärung abzu-
geben, werden die Unternehmen laut StaƟ sƟ schem Bundesamt 
jährlich in Höhe von 1,9 Milliarden Euro belastet.39

36 Siehe Steuerschätzung Mai 2018. Es handelt sich jeweils um die BruƩ oeinnahmen, 
also ohne Abzug der Gewerbesteuer-Umlage.

37 Vgl. dazu ausführlich DSi (2013), S. 190 ff .
38 D. h. der Gewerbeertrag, der sich aus dem einkommen- und körperschaŌ steuerlichen 

Gewinn abzüglich Kürzungen und zuzüglich Hinzurechnungen ergibt (siehe Tabelle 3).
39 Vgl. WebSKM – Datenbank aller InformaƟ onspfl ichten, unter: hƩ ps://www-skm.de-

staƟ s.de/webskm/online/, abgerufen am 28.02.2018. Das StaƟ sƟ sche Bundesamt lis-
tet in der Datenbank auf, welcher Erfüllungsaufwand den Bürgern und der WirtschaŌ  
durch die Befolgung einer bundesrechtlichen VorschriŌ  entsteht. Die Pfl icht zur Ab-
gabe einer Gewerbesteuererklärung betriŏ   rund 2,97 Millionen Unternehmen und 
verursacht jährliche Kosten von insgesamt 1,86 Milliarden Euro. 
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Tabelle 1: WichƟ ge Merkmale der Gewerbesteuer auf einen Blick

Steuergegenstand Gewerbebetrieb

Bemessungsgrundlage Gewerbeertrag

Steuermesszahl 3,5 Prozent

Hebesatz gemeindespezifi sch (mind. 200 Prozent)

Steuerschuldner KapitalgesellschaŌ  bzw. Anteilseigner 
(PersonengesellschaŌ )

Steuerbefreiungen (Auswahl) Freibetrag von 24.500 Euro für natürliche 
Personen und PersonengesellschaŌ en

Gesetzgebungskompetenz Bund (Bemessungsgrundlage), Kommunen 
(Hebesatz)

Ertragshoheit Gemeinden / Gewerbesteuer-Umlage: 
Bund und Länder 

AuŅ ommen* 53,1 Milliarden Euro (2017)

AuŅ ommensentwicklung Stark steigend (2010-2017: + 49 Prozent)

Anteil GesamtsteuerauŅ ommen 7,2 Prozent

Quelle: Eigene Darstellung. * BruƩ oauŅ ommen (einschließlich Gewerbesteuer-Umlage).

Zudem ist die Belastungswirkung der Gewerbesteuer abhängig 
von der Rechtsform der steuerpfl ichƟ gen Unternehmen. So kön-
nen Einzelunternehmen und PersonengesellschaŌ en die Gewer-
besteuer bis zu einem Hebesatz von 380 Prozent pauschal auf die 
Einkommensteuer anrechnen. Unternehmen, die der Einkom-
mensteuer unterliegen, werden daher – je nach Gewerbesteuer-
hebesatz der Sitzgemeinde – weitgehend von der Gewerbesteuer 
entlastet. Durch die Unternehmenssteuerreform 2008 hat sich 
die Gewerbesteuer daher grundsätzlich zu einer „Sondersteuer 
für KapitalgesellschaŌ en“ entwickelt (siehe Tabellen A1 und A2 
im Anhang).40

In den letzten Jahren hat sich die Gewerbesteuerbelastung 
durch die steigenden Hebesätze verschärŌ . So haben sich die 

40 Vgl. Roser (2014), S. 9. Im Zuge der Unternehmenssteuerreform 2008 ist die pauschale 
Anrechenbarkeit der Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer von 180 Prozent auf 
380 Prozent erhöht worden.
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durchschniƩ lichen Gewerbesteuerhebesätze in Städten mit 
über 50.000 Einwohnern von 432 Prozent (2008) auf 451 Pro-
zent (2017) erhöht. Dadurch ist die durchschniƩ liche Belastung 
von KapitalgesellschaŌ en in diesen Städten von 30,9 Prozent auf 
31,6 Prozent gesƟ egen. Darüber hinaus können Personengesell-
schaŌ en die Gewerbesteuer häufi g nicht mehr vollständig auf 
die Einkommensteuer anrechnen, sodass es zunehmend zu ei-
ner Doppelbesteuerung durch Gewerbe- und Einkommensteuer 
kommt.41 

Aufgrund dieser Mängel besteht in der FinanzwissenschaŌ  ein 
breiter Konsens, dass die Gewerbesteuer nicht mehr zeitgemäß 
ist und einen Fremdkörper im naƟ onalen und internaƟ onalen 
Unternehmenssteuerrecht darstellt.42 Dies bestäƟ gt die langjäh-
rige Forderung des DSi, dass die Gewerbesteuer abgeschaŏ   und 
durch einen höheren Gemeindeanteil an den GemeinschaŌ ssteu-
ern ersetzt werden sollte.43 Der bisher letzte Versuch, die Gewer-
besteuer zu reformieren, ist im Jahr 2010 am Widerstand der 
kommunalen Spitzenverbände gescheitert. Seitdem sind keine 
nennenswerten poliƟ schen IniƟ aƟ ven für eine Gewerbesteuerre-
form zu verzeichnen. Auch im KoaliƟ onsvertrag von CDU, CSU und 
SPD ist nicht von einer Reform der Gewerbesteuer, sondern nur 
von der Sicherstellung der kommunalen Steuerquellen die Rede. 
Der Gewerbesteuerabbau ist zwar weiterhin wünschenswert, er-

41 Das liegt daran, dass die Gewerbesteuer zwar bis zu einem Hebesatz von 380 Prozent 
auf die Einkommensteuer anrechenbar ist, aber inzwischen die Gewerbesteuerhebe-
sätze – vor allem in größeren Städten – häufi g deutlich über diesem Wert liegen.

42 Jüngst ist diese Einschätzung noch einmal bekräŌ igt worden. So hat der Präsident 
des ifo InsƟ tuts, Clemens Fuest, die PoliƟ k aufgefordert, eine grundlegende Reform 
der Gewerbesteuer anzugehen. Auch die Kölner Steuerrechts-ExperƟ n Johanna Hey 
bezeichnet die Reform der Gewerbesteuer als eine der längst überfälligen Struktur-
reformen im deutschen Unternehmenssteuerrecht. Vgl. ifo-InsƟ tut (2017) und Hey 
(2017), S. 637.

43 Vgl. u. a. KBI (2002) und (2008) sowie DSi (2013), S. 204 ff . Das DSi-Reformmodell 
besteht im Kern aus drei Bausteinen: 1) Einführung eines begrenzten kommunalen 
Hebesatzrechts auf den Gemeindeanteil der Einkommensteuer; 2) Einführung eines 
ähnlichen Hebesatzrechts bei der KörperschaŌ steuer sowie Anpassung des Körper-
schaŌ steuersatzes; 3) Erhöhung des Gemeindeanteils an Umsatzsteuer.
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scheint jedoch auf absehbare Zeit kaum durchsetzbar, da nicht 
zuletzt die Gemeinden nicht bereit sind, auf die Gewerbesteuer
(-einnahmen) zu verzichten. Angesichts dieser Ausgangslage sol-
len jedoch Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie die Unterneh-
men bei der Gewerbesteuer zumindest schnell entlastet werden 
können.44 

ReformopƟ on 1: Gewerbesteuerliche Hinzurechnungen 
abschaff en bzw. entschärfen

Zu den gewerbesteuerlichen Hinzurechnungen zählen eine Rei-
he von Betriebsausgaben, insbesondere die Ausgaben für Zinsen, 
Mieten, Pachten und Lizenzen.45 Diese Ausgaben werden bei der 
Einkommen- und KörperschaŌ steuer grundsätzlich als Betriebs-
aufwand anerkannt und mindern daher den Gewinn. Bei der 
ErmiƩ lung der gewerbesteuerlichen Bemessungsgrundlage sind 
diese Ausgaben jedoch teilweise dem Gewinn hinzuzurechnen 
(siehe Tabelle 2).46 Die Hinzurechnungen bei der Gewerbesteuer 
sind besonders problemaƟ sch, da sie eine vom Gewinn unabhän-
gige Kostenbesteuerung bedeuten. Das kann dazu führen, dass 
selbst Unternehmen, die (in Krisenzeiten) vorübergehend keine 
Gewinne erzielen, dennoch Gewerbesteuer zahlen müssen.47 

44 Einen aktuellen Entlastungsvorschlag für KapitalgesellschaŌ en hat das Land Bayern 
in den Bundesrat eingebracht. Demnach soll die Unternehmenssteuerbelastung sin-
ken, indem eine „teilweise Anrechnung der Gewerbesteuer auch bei der KörperschaŌ -
steuer eingeführt wird.“ Vgl. Bundesrats-Drucksache 325/18 vom 04.07.2018.

45 Vgl. ausführlich KBI (2008). 
46 Dabei wird ein Hinzurechnungs-Freibetrag von 100.000 Euro berücksichƟ gt.
47 Unter besƟ mmten Umständen – z. B. in hochpreisigen Innenstadtlagen, bei relaƟ v 

niedrigen Gewinnmargen oder starker Fremdfi nanzierung – kann es daher zu einer 
existenzgefährdenden Substanzbesteuerung kommen, die den Betrieben Liquidität 
und dringend benöƟ gtes Eigenkapital entzieht.
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Tabelle 2:  Kostenbelastung durch die Hinzurechnungen bei der 
Gewerbesteuer

Annahmen:
Hebesatz 400 %, Messzahl 3,5 %, 
Freibetrag überschriƩ en

Betriebs-
aus-

gaben

fi kƟ ver 
Zins -
anteil

Zins-
 anteil

hinzuzu-
rechnen 
(25 %)

GewSt-
Belas-
tung

Zinsen, Renten, dauernde 
Lasten, Gewinnanteile sƟ ller 
GesellschaŌ er

100,00 € 100 % 100,00 € 25,00 € 3,50 €

Entgelte für die Über lassung von 
Lizenzen und Konzessionen 100,00 € 25 % 25,00 € 6,25 € 0,88 €

Mieten, Pachten & Leasingraten 
für bewegliche WirtschaŌ sgüter 100,00 € 20 % 20,00 € 5,00 € 0,70 €

Mieten, Pachten & Leasingraten 
für unbewegliche WirtschaŌ s-
güter

100,00 € 50 % 50,00 € 12,50 € 1,75 €

Quelle: EY (2017), S. 11. Hinweis: Als „fi kƟ ver“ Zinsanteil wird der gesetzlich unterstellte 
Zinsanteil bezeichnet. 

SteuersystemaƟ sch widersprechen die Hinzurechnungen dia-
metral dem NeƩ oprinzip. Dieser elementare Grundsatz der Be-
steuerung verlangt, dass Betriebsausgaben zwingend den steuer-
lichen Gewinn mindern. Zudem werden die Gewinne, die z. B. 
durch Zinseinnahmen nach Abzug von Betriebsausgaben oder 
(pauschalierter) Werbungskosten erzielt werden, bereits beim 
Kapitalgeber erfasst und steuerlich belastet. Durch die Hinzu-
rechnungen kommt es daher zu einer nicht zu rechƞ erƟ genden 
Doppelbesteuerung. Die gewerbesteuerlichen Hinzurechnungen 
sollten daher gänzlich abgeschaŏ   werden.48 Falls dies poliƟ sch 
nicht durchsetzbar ist, sollten die Hinzurechnungen zumindest 
entschärŌ  werden. Dies wäre durch eine Anhebung des Hinzu-
rechnungsfreibetrags oder einer Absenkung der Hinzurechnungs-

48 Vgl. bereits KBI (2008).
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anteile möglich.49 Erste poliƟ sche IniƟ aƟ ven zur Entschärfung der 
Hinzurechnungen liegen bereits vor.50 

ReformopƟ on 2: Absenkung der Gewerbesteuer-Messzahl

Die Gewerbesteuer wird in einem mehrstufi gen Verfahren be-
rechnet, das in Tabelle 3 dargestellt ist. Da die Gemeinden den 
Hebesatz eigenständig festlegen können, entscheiden sie letzt-
lich über die Höhe der Gewerbesteuer. Doch auch der Bundes-
gesetzgeber hat verschiedene Möglichkeiten, die Gewerbesteu-
erbelastung zu beeinfl ussen. Um die Belastung bei unveränder-
ten Hebesätzen zu reduzieren, könnte bspw. die Steuermesszahl 
von derzeit 3,5 Prozent abgesenkt werden.51 Die daraus resul-
Ɵ erenden Einnahmeausfälle der Gemeinden müssten aller-
dings zumindest teilweise kompensiert werden, da ansonsten 
die Gemeinden die Gewerbesteuerhebesätze anheben dürŌ en. 
Eine solche fi nanzielle (Teil-)KompensaƟ on könnte durch eine 
Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatz- oder Einkom-
mensteuer erfolgen. AlternaƟ v wäre eine Abschaff ung oder Ab-
senkung der Gewerbesteuer-Umlage denkbar, die derzeit in die 
Haushalte von Bund und Ländern fl ießt und die kommunalen 
NeƩ oeinnahmen aus der Gewerbesteuer reduziert. 

49 Der Hinzurechnungsfreibetrag beträgt derzeit 100.000 Euro/Jahr. Die Hinzurech-
nungsquote liegt bei 25 Prozent (siehe Tabelle 2). Im Übrigen ist der fi kƟ ve Zinsanteil 
bei den Hinzurechnungen in den Jahren 2007/2008 und damit in einer Phase mit ei-
nem relaƟ v hohen Zinsniveau festgelegt worden. In dem anhaltenden Niedrigzinsum-
feld ist daher auch aus diesem Grund eine Korrektur geboten.

50 Das Land Nordrhein-Wesƞ alen fordert die Bundesregierung in einem aktuellen 
Bundesratsantrag auf, den Hinzurechnungsfreibetrag von derzeit 100.000 Euro auf 
150.000 oder 200.000 Euro zu erhöhen. Vgl. Bundesrat (2018), S. 6.

51 Siehe § 11 GewStG. Die Gewerbesteuer-Messzahl wurde bereits im Zuge der Unter-
nehmenssteuerreform 2008 von maximal 5 Prozent auf 3,5 Prozent reduziert. Dieser 
SchriƩ  wurde jedoch von Maßnahmen fl ankiert, die zu einer Erhöhung der Gewerbe-
steuerbelastung führten (z. B. Abschaff ung der Abzugsfähigkeit der Gewerbesteuer 
als Betriebsausgabe oder Ausweitung der Hinzurechnungstatbestände).
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Tabelle 3: ErmiƩ lung der Gewerbesteuerschuld (vereinfachte Darstellung)

Gewinn aus Gewerbebetrieb (§ 7 GewStG)

+ Hinzurechnungen (§ 8 GewStG)

(z. B. 25 % der Entgelte für Schulden)

– Kürzungen (§ 9 GewStG)

(z. B. 1,2 % des Einheitswerts von Betriebsgrundstücken)

= Gewerbeertrag

– Freibetrag*

= verbleibender Betrag

x Steuermesszahl von 3,5 %

= Steuermessbetrag nach dem Gewerbeertrag

x Hebesatz der Gemeinde (mind. 200 %)

= Gewerbesteuerschuld

Quelle: Eigene Darstellung. * Für natürliche Personen und PersonengesellschaŌ en.

ReformopƟ on 3: Erhöhung des Freibetrags für natürliche Perso-
nen und PersonengesellschaŌ en 

Bei der Festsetzung der Gewerbesteuer wird natürlichen Perso-
nen und PersonengesellschaŌ en ein Freibetrag gewährt. Dieser 
beträgt seit dem Jahr 2002 unverändert 24.500 Euro und ist durch 
die seitdem aufgelaufene Infl aƟ on erheblich entwertet worden. 
Um der zwischenzeitlichen Preisentwicklung Rechnung zu tragen, 
wäre daher eine Anpassung auf rund 30.600 Euro erforderlich. 

Aus steuersystemaƟ scher Sicht ist der Reformbedarf noch grö-
ßer. Denn der Freibetrag bei der Gewerbesteuer soll einen fi k-
Ɵ ven Unternehmerlohn berücksichƟ gen, um so die natürlichen 
Personen und PersonengesellschaŌ en mit KapitalgesellschaŌ en 
gleichzustellen, die ihren Gewinn um die GeschäŌ sführergehäl-
ter mindern können. Der aktuelle Betrag von 24.500 Euro wird 
diesem Ansinnen jedoch nicht gerecht, da der Wert der Arbeits-
leistung vieler Unternehmer deutlich darüber liegen dürŌ e. Der 
Freibetrag sollte daher auf einen Betrag erhöht werden, der den 



25

Unternehmenslohn realitätsgerecht widerspiegelt.52 Ein höherer 
Freibetrag häƩ e auch den Vorteil, dass sich für viele Gewerbetrei-
bende das Besteuerungsverfahren vereinfachen würde, weil z. B. 
keine Vorauszahlungen mehr anfallen.53

Handlungsempfehlungen

Von den genannten Reformmaßnahmen ist die Abschaff ung bzw. 
Entschärfung der gewerbesteuerlichen Hinzurechnungen beson-
ders zu empfehlen. Dies würde bei Kapital- und Personengesell-
schaŌ en die ertragsunabhängige Besteuerung von besƟ mmten 
Betriebsausgaben beseiƟ gen und damit den Anforderungen des 
NeƩ oprinzips entsprechen. Generell würden insbesondere Kapi-
talgesellschaŌ en von Entlastungen bei der Gewerbesteuer pro-
fi Ɵ eren. Daher sollte dieser Reformbaustein durch weitere Ent-
lastungen – etwa durch Einkommensteuersenkungen – ergänzt 
werden, damit für alle Unternehmen verbesserte Standortbedin-
gungen geschaff en werden.

3.5 Zinsen im Steuerrecht realitätsnah ausgestalten

Der Leitzins der Europäischen Zentralbank (EZB) ist in den letz-
ten 10 Jahren von ursprünglich 4 Prozent stark gefallen und liegt 
seit März 2016 bei 0 Prozent. Der EZB-Rat geht weiterhin davon 
aus, dass die Leitzinsen für längere Zeit auf diesem Niveau blei-
ben werden.54 Obwohl die anhaltende, extreme Niedrigzinsphase 
auch die Besteuerung von Unternehmen erheblich beeinfl usst, 
werden diese grundlegenden Veränderungen im Steuerrecht 

52 Dafür spricht auch, dass das Bewertungsgesetz auf eine andere Richtgröße beim Un-
ternehmenslohn verweist. In § 202 Abs. 1 Nr. 2d BewG heißt es, dass „ein angemes-
sener Unternehmerlohn“ zu berücksichƟ gen ist. Dabei wird die „Höhe des Unterneh-
merlohns […] nach der Vergütung besƟ mmt, die eine nicht beteiligte GeschäŌ sfüh-
rung erhalten würde“.

53 Vgl. BdSt (2016), S. 24 f. Gemäß § 19 GewStG wird eine Vorauszahlung nur festgesetzt, 
wenn die zu zahlende Gewerbesteuer mindestens 200 Euro pro Jahr beträgt.

54 Monatsbericht der Deutschen Bundesbank, Februar 2018, S. 22.
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nicht berücksichƟ gt. Die steuerlichen Verzinsungsregeln sind 
längst nicht mehr realitätsgerecht und sollten daher reformiert 
werden.

Reformbedarf bei Steuernachzahlungen und ErstaƩ ungen55

Die Verzinsung von SteuererstaƩ ungen und Steuernachforderun-
gen erfolgt einheitlich in Höhe von 6 Prozent pro Jahr.56 Die Höhe 
des Zinssatzes ist seit dem Jahr 1961 unverändert. Das Ziel der 
Regelung ist es, den Zins- und Liquiditätsvorteil abzuschöpfen, 
die dem Steuerzahler durch die spätere Steuerzahlung entsteht. 
Je niedriger der am Markt erzielbare Zins ist, desto weniger Ren-
dite kann durch eine zwischenzeitliche Anlage der freien Finanz-
miƩ el erwirtschaŌ et werden. Bei einem Zins von Null ergibt sich 
durch eine spätere Steuerzahlung gar kein Vorteil. Unterstellt 
man eine kurzfrisƟ ge Geldanlage57, zeigt sich, dass die erzielbaren 
Zinsen in den letzten Jahren stark gesunken sind und selbst im 
10-Jahres-DurchschniƩ  deutlich unter dem Steuerzinssatz von 
6 Prozent liegen (siehe Tabelle 4). 

55 Vgl. BdSt (2018a).
56 Siehe §§ 233 und 238 AO. Die ersten 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahrs, in 

dem die Steuer entstanden ist, bleiben zinsfrei.
57 Diese Annahme ist sachgerecht, da der Festsetzungszeitpunkt für die Steuerzahlung 

im Regelfall in der Sphäre des Finanzamtes liegt. So hat der Steuerzahler keinen Ein-
fl uss darauf, ob, wann und wie lange beispielsweise eine Betriebsprüfung bei ihm an-
dauert. Er kann also gerade keine langfrisƟ ge Verwendung der MiƩ el planen.
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Tabelle 4: Zinssätze für kurzfrisƟ g verfügbare Einlagen 

Jahr Einlagen nichƞ inanzieller KapitalgesellschaŌ en 
(DurchschniƩ  in %)

täglich fällig58 Laufzeit bis 1 Jahr59

2008 2,34 4,04

2009 0,73 0,80

2010 0,48 0,57

2011 0,61 1,11

2012 0,40 0,44

2013 0,20 0,20

2014 0,14 0,20

2015 0,06 0,13

2016 0,02 –0,03

2017 –0,01 –0,08

DurchschniƩ  2008–2017 0,50 0,74

Quelle: Deutsche Bundesbank. Eigene Darstellung und Berechnung.

Bei nicht liquiden Steuerzahlern liegt der Vorteil der späte-
ren Steuerzahlung darin, dass zunächst kein Kredit aufgenom-
men werden muss, um die Steuerschuld zu begleichen. Auch 
hier zeigt sich, dass die möglichen Zinsersparnisse weit unter-
halb von 6 Prozent liegen (siehe Tabelle 5). Dem Zinssatz von 
6 Prozent fehlt daher bereits seit längerem der Bezug zur wirt-
schaŌ lichen Realität. Gerade bei längeren Verzinsungszeiträu-
men, die beispielsweise durch Nachzahlungen infolge von Be-
triebsprüfungen entstehen können, wird der hohe Zinssatz zu 
einem fi nanziellen Risiko für die Unternehmen und kann zu einer 

58 Banken DE / NeugeschäŌ  / Einlagen nichƞ inanzieller KapitalgesellschaŌ en, täglich
fällig. Abruĩ ar unter: hƩ ps://www.bundesbank.de/NavigaƟ on/DE/StaƟ sƟ ken/Zeit-
reihen_Da tenbanken/Geld_und_Kapitalmaerkte/geld_und_kapitalmaerkte_list_
node.html?listId=www_s510_ne2. 

59 Eff ekƟ vzinssätze Banken DE / NeugeschäŌ  / Einlagen nichƞ inanzieller Kapitalgesellschaf-
ten, vereinbarte Laufzeit bis ein Jahr. Abruĩ ar unter: hƩ ps://www.bundesbank.de/
Navigation/DE/Statistiken/Zeitreihen_Datenbanken/Geld_und_Kapitalmaerkte/
geld_und_kapitalmaerkte_list_node.html?listId=www_s510_ne2.
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fakƟ schen Straĩ esteuerung führen.60 Die derzeiƟ ge Regelung 
kann auch nicht dadurch gerechƞ erƟ gt werden, dass ErstaƩ ungen 
an die Steuerzahler ebenfalls mit 6 Prozent verzinst werden. Eine 
übermäßige Zinsbelastung im Fall einer Nachzahlung kann per se 
nicht durch eine hohe Verzinsung von SteuererstaƩ ungen geheilt 
werden, weil im Regelfall Nachzahlungen und ErstaƩ ungen nicht 
beim selben Steuerzahler in gleicher Höhe zusammenfallen. Zu-
dem übersteigen die Zinsen, die der Staat für Steuernachzahlun-
gen erhält, bei weitem die Zinsen, die der Staat für Steuererstat-
tungen an die Steuerzahler auskehrt (siehe Abbildung 5).

Tabelle 5: Zinssätze für Kredite im GeschäŌ sverkehr

Jahr Kredite an nichƞ inanzielle KapitalgesellschaŌ en 
(DurchschniƩ  in %)

Laufzeit bis 1 Jahr61 insgesamt62

2008 6,16 5,39

2009 4,12 3,12

2010 3,90 2,76

2011 4,23 3,15

2012 3,62 2,51

2013 3,30 2,11

2014 3,22 2,02

2015 2,88 1,68

2016 2,61 1,51

2017 2,48 1,40

DurchschniƩ  (2008–2017) 3,65 2,57

Quelle: Deutsche Bundesbank. Eigene Darstellung und Berechnung.

60 Vgl. EY (2017), S. 16: „Wenn im Rahmen einer Betriebsprüfung Mehrsteuern für die 
Vorjahre festgesetzt werden, kommen in der Praxis häufi g bis zu 30 Prozent des jewei-
ligen Steuerbetrags allein durch Nachzahlungen hinzu.“

61 Eff ekƟ vzinssätze Banken DE / Bestände / Kredite an nichƞ inanzielle Kapitalgesell-
schaŌ en, Ursprungslaufzeit bis 1 Jahr. Abruĩ ar unter: hƩ ps://www.bundesbank.
de/NavigaƟ on/DE/StaƟ sƟ ken/Zeitreihen_Datenbanken/Geld_und_Kapitalmaerkte/
geld_und_kapitalmaerkte_list_node.html?listId=www_s510_bk2. 

62 Eff ekƟ vzinssätze Banken DE / NeugeschäŌ  / Kredite an nichƞ inanzielle Kapitalgesell-
schaŌ en, insgesamt. Abruĩ ar unter: hƩ ps://www.bundesbank.de/NavigaƟ on/DE/
StaƟ sƟ ken/Zeitreihen_Datenbanken/Geld_und_Kapitalmaerkte/geld_und_kapital-
maerkte_list_node.html?listId=www_s510_unt6_neu. 
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Abbildung 5:  Saldo aus der Verzinsung von Steuernachforderungen und 
-erstaƩ ungen

Quelle: Bundestags-Drs. 18/2795 und 18/12021. Eigene Darstellung.

Da eine Verzinsung von 6 Prozent nicht mehr realitätsgerecht ist, 
sollte der Zinssatz für Steuernachzahlungen und ErstaƩ ungen von 
derzeit 6 Prozent auf 3 Prozent halbiert werden. Weiterer Hand-
lungsbedarf besteht bei der steuerlichen Behandlung von Erstat-
tungs- und Nachzahlungszinsen. Derzeit ist die Rechtslage wider-
sprüchlich und zum Nachteil der Steuerzahler geregelt. Zahlt das 
Finanzamt ErstaƩ ungszinsen aus, so müssen diese als Kapitaler-
trag versteuert werden. Werden hingegen Nachzahlungszinsen 
an das Finanzamt entrichtet, so können diese steuerlich nicht ab-
gezogen werden. Daher sollten ErstaƩ ungs- und Nachzahlungs-
zinsen gleichbehandelt werden, indem beide steuerlich nicht be-
rücksichƟ gt werden. 

Reformbedarf bei Pensionsverpfl ichtungen und sonsƟ gen Rück-
stellungen

Auch für die steuerliche Bewertung von Pensionsrückstellungen 
ist derzeit ein Zinssatz von 6 Prozent anzuwenden.63 Das Han-
delsrecht berücksichƟ gt hingegen die tatsächlichen Verhältnisse. 

63 Siehe § 6a EStG. Für sonsƟ ge Rückstellungen und Verbindlichkeiten gilt ein Zinssatz 
von 5,5 Prozent.
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So werden die Pensionsverpfl ichtungen in der Handelsbilanz mit 
 einem Marktzins auf ihren heuƟ gen Barwert abgezinst, wobei 
auf einen gleitenden DurchschniƩ szinssatz der letzten 10 Jahre 
abgestellt wird. Dieser handelsrechtliche Zinssatz, der sich an 
langfrisƟ gen Kapitalanlagen und langlaufenden Unternehmens-
anleihen orienƟ ert, beträgt für Pensionsrückstellungen derzeit 
3,5 Prozent.64 Durch den überhöhten und markƞ ernen Zinssatz 
von 6 Prozent fällt daher die steuerliche Bemessungsgrundlage 
deutlich höher als der Gewinn nach Handelsbilanz aus. Letztlich 
kommt es so zu einer Besteuerung von Scheingewinnen, was mit 
einer Besteuerung nach der wirtschaŌ lichen Leistungsfähigkeit 
nicht vereinbar ist.65 Zudem mindert der überhöhte Zinssatz die 
AƩ rakƟ vität der betrieblichen Altersvorsorge. Daher sollten die 
Zinsen für Pensionsverpfl ichtungen und für sonsƟ ge Rückstellun-
gen schriƩ weise an die handelsrechtlichen VorschriŌ en angegli-
chen und damit auf ein marktgerechtes Niveau reduziert werden.66

Eine Korrektur der Zinssätze im Steuerrecht ist auch dringend 
geboten, weil die Vor- und Nachteile der expansiven GeldpoliƟ k 
zwischen Bürgern und Staat ungleich verteilt sind. Während bei 
Sparern die am Markt erzielbare Rendite häufi g nicht einmal aus-
reicht, um die KauŅ raŌ  der Ersparnisse zu erhalten, ist der Staat 
aufgrund der hohen öff entlichen Verschuldung mit Abstand der 
größte Nutznießer der extremen Niedrigzinsphase. So haben sich 
allein die Zinsausgaben des Bundes von 40 Milliarden Euro (2008) 
auf 17,5 Milliarden Euro (2017) mehr als halbiert. Ein weiteres 

64 Stand 31.05.2018 (Abzinsungssatz gem. § 253 Abs. 2 HGB bei einer Restlaufzeit von 
15 Jahren und 10-JahresdurchschniƩ ). 

65 Die derzeiƟ ge Verzinsung von Pensionsrückstellungen gem. § 6a EStG ist daher auch 
verfassungsrechtlich bedenklich. Das Finanzgericht Köln hält diese Regelung für ver-
fassungswidrig und hat am 12.10.2017 ein anhängiges Verfahren dem Bundesverfas-
sungsgericht zur Prüfung vorgelegt (siehe 2 BvL 22/17).

66 Da die Absenkung des steuerlichen Rechnungszinssatzes bei Pensionsrückstellungen 
um einen Prozentpunkt mit Steuermindereinnahmen von 10 Milliarden Euro/Jahr ver-
bunden wäre, dürŌ e für die Anpassung ein längerer Zeitraum erforderlich sein. Vgl. 
Spengel/Meier (2016), S. 502.
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Festhalten an den realitätsfernen Steuerzinssätzen, die die Bürger 
und Unternehmen übermäßig belasten, ist daher nicht zu recht-
ferƟ gen. 

3.6 Rechtsformabhängige Unterschiede bei der Besteuerung 
verringern

Rechtsformneutralität liegt vor, wenn die Steuerbelastung von 
Unternehmen und ihren Eigentümern nicht von der gewählten 
Rechtsform abhängt. Dadurch wird vermieden, dass Zusatzkos-
ten durch aufwendige Umstrukturierungen oder Vertragsge-
staltungen entstehen.67 Rechtsformneutralität ist zudem eine 
Ausprägung des Leistungsfähigkeitsprinzips, weil die Wahl einer 
besƟ mmten Rechtsform an sich noch keine besondere Leistungs-
fähigkeit zum Ausdruck bringt.68

In Deutschland wird das Ziel der Rechtsformneutralität dadurch 
beeinträchƟ gt, dass keine einheitlichen Regelungen für die Be-
steuerung von Unternehmen vorhanden sind. Während Einzel-
unternehmer und PersonengesellschaŌ en nach dem Einkom-
mensteuergesetz besteuert werden, unterliegen Kapitalgesell-
schaŌ en der KörperschaŌ steuer. Das führt dazu, dass bei Per-
sonengesellschaŌ en sofort auf den Gewinn bis zu 47,5 Prozent 
Einkommensteuer inkl. Solidaritätszuschlag anfällt.69 Hingegen 
wird bei KapitalgesellschaŌ en auf Unternehmensebene zunächst 
Gewerbe- und KörperschaŌ steuer in Höhe von rund 30 Prozent 
fällig und erst mit der AusschüƩ ung kommt es zur vollständigen 
Besteuerung des Gewinns in Höhe von rund 48 Prozent. Daher 
werden einbehaltene Gewinne, die also nicht an die Anteilseigner 
ausgeschüƩ et bzw. von diesen entnommen wurden, bei Perso-

67 Vgl. Homburg (2007), S. 261 f.
68 Vgl. Tipke (2003), S. 1198: „Die Leistungsfähigkeit drückt sich im Gewinn aus. Die 

Rechtsform ist grundsätzlich nicht Ausdruck steuerlicher Leistungsfähigkeit.“
69 Diese Belastung wird jedoch überschriƩ en, wenn die gezahlte Gewerbesteuer nicht 

vollständig auf die Einkommensteuer angerechnet werden kann. 
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nengesellschaŌ en in der Regel höher belastet als bei Kapitalge-
sellschaŌ en. Da es sich bei rund 80 Prozent der Unternehmen in 
Deutschland um Einzelunternehmen oder Personengesellschaf-
ten handelt, ist eine Vielzahl von Unternehmen von dieser höhe-
ren Belastung betroff en. 

Seit 2008 haben PersonengesellschaŌ er die Möglichkeit, für nicht 
entnommene Gewinne eine ermäßigte Besteuerung bzw. Thesau-
rierungsbegünsƟ gung zu beantragen.70 Ziel der Reform war es, 
die Eigenkapitalbasis der Unternehmen zu stärken und die Belas-
tungsunterschiede zwischen Personen- und KapitalgesellschaŌ en 
zu reduzieren.71 Die ThesaurierungsbegünsƟ gung sieht konkret 
vor, dass nicht entnommene Gewinne einem Einkommensteu-
ersatz von 28,25 Prozent und bei Entnahme einer nochmaligen 
(Nach-)Besteuerung von 25 Prozent unterliegen72, sodass es ins-
gesamt zur einer Belastung von rund 48 Prozent kommt. In der 
Praxis wird jedoch eine rechtsformneutrale Besteuerung verfehlt, 
weil u. a. die FinanzmiƩ el, die für die Zahlung der Gewerbesteu-
er und der ermäßigten Einkommensteuer benöƟ gt werden, als 
entnommene Gewinne behandelt und daher nicht begünsƟ gt 
werden. FakƟ sch wird dadurch die Belastung von nicht entnom-
menen Gewinnen auf rund 36 Prozent erhöht, was deutlich über 
dem durchschniƩ lichen Besteuerungsniveau von rund 30 Prozent 
bei KapitalgesellschaŌ en liegt (siehe Tabelle 6). Zudem sorgen 
komplizierte SonderbesƟ mmungen73 dafür, dass die Nutzung der 

70 Siehe § 34a EStG sowie Kessler/Pfuhl (2009) und Hey (2015), S. 468 ff .
71 Vgl. Bundestags-Drucksache 16/4841, S. 91.
72 Jeweils zzgl. Solidaritätszuschlag.
73 ProblemaƟ sch ist z. B. die gesetzlich fi ngierte Verwendungsreihenfolge. So wird un-

terstellt, dass zunächst begünsƟ gt besteuerte Gewinne als entnommen gelten. Damit 
droht den GesellschaŌ ern selbst dann eine Nachversteuerung, wenn im Unterneh-
men noch „Altgewinne“ vorhanden sind, die bereits vollständig besteuert wurden. 
Will ein GesellschaŌ er einen besƟ mmten Betrag entnehmen, kann er aufgrund der 
Nachversteuerung gezwungen sein, dem Unternehmen mehr Eigenkapital zu ent-
ziehen, als bei einem Rückgriff  auf Altgewinne, die keiner Nachversteuerung unter-
liegen, eigentlich notwendig wäre. Die ThesaurierungsbegünsƟ gung kann daher zu 
einer Schwächung der Eigenkapitalbasis führen und damit gerade das Gegenteil der 
poliƟ sch gewünschten Wirkung erzielen.
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ThesaurierungsbegünsƟ gung mit fi nanziellen Risiken sowie ho-
hen BürokraƟ e- und Planungskosten verbunden ist. Die Thesau-
rierungsbegünsƟ gung ist daher allenfalls für große, ertragsstarke 
PersonengesellschaŌ en vorteilhaŌ , wird aber den Bedürfnissen 
von kleinen und miƩ elständischen Unternehmen nicht gerecht. 
Es ist daher nicht überraschend, dass sie in der Praxis kaum ge-
nutzt wird (siehe Tabelle 7). 

Tabelle 6: Beispielrechnung für die ThesaurierungsbegünsƟ gung (§ 34a EStG)

Steuerzahlung aus 
Privatvermögen

Steuerzahlung aus 
Betriebsvermögen

Einkommensteuersatz 45 % 45 %

einbehaltener Gewinn 100,00 100,00

für Steuern entnommener Gewinn 0 36,16

Thesaurierungsvolumen 
(nicht entnommener Gewinn)*

100,00 63,84

Gewerbesteuer (Hebesatz: 400 %) –14,00 –14,00

Einkommensteuer auf entnommenen 
Gewinn

0 –16,27

Einkommensteuer gem. § 34a EStG –28,25 –18,03

Einkommensteuer gesamt –28,25 –34,30

Anrechnung Gewerbesteuer 13,30 13,30

verbleibende Einkommensteuer –14,95 –21,00

Solidaritätszuschlag –0,82 –1,16

Steuern insgesamt –29,77 –36,16

Eff ekƟ ve Steuerbelastung 29,77 % 36,16 %

Quelle: Kessler/Pfuhl (2008), S. 70; eigene Berechnung und Darstellung. * Erläuterung: Die 
ThesaurierungsbegünsƟ gung ist sehr kompliziert und intransparent ausgestaltet. Das gilt 
besonders, wenn die Steuerzahlung aus dem Betriebsvermögen erfolgt. Dabei verwendet 
das Personenunternehmen ein Teil des Gewinns für die Zahlung der Gewerbesteuer und 
der ermäßigten Einkommensteuer gem. § 34a EStG. Das gilt als Gewinnentnahme, die 
nicht der ThesaurierungsbegünsƟ gung (Steuersatz: 28,25 %), sondern der regulären pro-
gressiven Einkommensteuer unterliegt. Auch die Zahlung der regulären Einkommensteuer 
wird wiederum als Entnahme angesehen, sofern betriebliche FinanzmiƩ el verwendet wer-
den. Das führt im Ergebnis dazu, dass bei einer Steuerzahlung aus dem Betriebsvermögen 
von 100 Euro thesauriertem Gewinn nur knapp 64 Euro ermäßigt besteuert werden.
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Tabelle 7: Inanspruchnahme der ThesaurierungsbegünsƟ gung 

2012 2013

Antragstellende Steuerpfl ichƟ ge 6.762 6.431

AntragsberechƟ ge Steuerpfl ichƟ ge insgesamt* 6.353.032 6.402.679

Anteil der antragstellenden Steuerpfl ichƟ gen an 
antragsberechƟ gen Steuerpfl ichƟ gen insgesamt 0,11 %  0,10 %

Quelle: BMF (E-Mail vom 30.05.2018)74, StaƟ sƟ sches Bundesamt und eigene Berechnun-
gen. * Einkommensteuerpfl ichƟ ge können für nicht entnommene Gewinne aus Land- und 
ForstwirtschaŌ , Gewerbebetrieb oder selbstständiger Arbeit eine ermäßigte Besteuerung 
gem. § 34a EStG (ThesaurierungsbegünsƟ gung) beantragen. Es wurden nur Steuerpfl ich-
Ɵ ge mit posiƟ ven EinkünŌ en aus den genannten EinkunŌ sarten berücksichƟ gt. 

Handlungsempfehlungen

In ihrer derzeiƟ gen Ausgestaltung ist die Thesaurierungsbegüns-
Ɵ gung nicht geeignet, die Unterschiede in der Besteuerung von 
Personen- und KapitalgesellschaŌ en zu verringern. Um einer 
rechtsformneutralen Besteuerung näher zu kommen, sollte die 
Regelung gründlich überarbeitet werden. Vor allem ist zu gewähr-
leisten, dass die für die Entrichtung der Steuerschuld entnomme-
nen Gewinne ebenfalls begünsƟ gt besteuert werden und damit 
eine Belastung von max. 30 Prozent nicht überschriƩ en wird.75 
Ziel muss es außerdem sein, dass die Regelung vereinfacht und 
damit auch für miƩ elständische Unternehmen zu handhaben 
ist.76 

74 Laut BMF liegen vollständige staƟ sƟ sche Daten zur Inanspruchnahme der Thesaurie-
rungsbegünsƟ gung nach § 34a EStG erst ab dem Veranlagungsjahr 2012 vor. Daten für 
die Jahre 2014 und folgende sind derzeit noch nicht verfügbar.

75 Für eine solche Reform plädierte jüngst u. a. Scherf (2018): „Die Thesaurierungsrück-
lage für Personenunternehmen wird um die Steuer auf thesaurierte Gewinne erwei-
tert …“ (S. 359). 

76 Vorschläge für eine solche Vereinfachung der ThesaurierungsbegünsƟ gung hat das 
Land Nordrhein-Wesƞ alen zuletzt in den Bundesrat eingebracht. Vgl. Bundesrats-
Drucksache 310/18 vom 27.06.2018.
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Die PoliƟ k zeigt bisher kaum BereitschaŌ , die Thesaurierungs-
begünsƟ gung zu überarbeiten.77 Daher sollten weitere Reform-
schriƩ e in Erwägung gezogen werden. So könnte Personengesell-
schaŌ ern das Recht eingeräumt werden, ihr Unternehmen wie 
eine KapitalgesellschaŌ  besteuern zu lassen.78 Dies würde eine 
ermäßigte Besteuerung von einbehaltenen Gewinnen bei Perso-
nengesellschaŌ en zuverlässig sicherstellen. Durch eine solche Re-
form können die von der PoliƟ k verfolgten Ziele erreicht werden, 
den Auĩ au von Eigenkapital zu erleichtern und die Besteuerung 
von Personen- und KapitalgesellschaŌ en anzunähern, zumindest 
für Unternehmen, die dieses Wahlrecht nutzen. 

3.7 Abschreibungsregeln vereinfachen und zeitgemäß 
ausgestalten

In der Vergangenheit haben sich die steuerlichen Abschreibungs-
bedingungen in Deutschland deutlich verschlechtert.79 Zum ei-
nen wurde die Regelabschreibung für Gebäude und bewegliche 
WirtschaŌ sgüter des Anlagevermögens vermindert. Das geht 
auf die Einführung neuer Abschreibungs- bzw. AfA-Tabellen zum 
01.01.2001 zurück, durch die die Abschreibungszeiträume ver-
längert wurden. Zum anderen ist die Möglichkeit, die degres-
sive Abschreibungsmethode in der Steuerbilanz anzuwenden, 
mehrfach verändert und schließlich abgeschaŏ   worden. Die 
degressive Abschreibung wurde zunächst im Jahr 2001 von ma-
ximal 30 Prozent auf 20 Prozent abgesenkt, dann kurzfrisƟ g für 
die Jahre 2006 bis 2008 wieder auf maximal 30 Prozent erhöht, 
bevor sie im Zuge der Unternehmenssteuerreform 2008 gänzlich 

77 In der letzten Legislaturperiode haƩ en sich Union und SPD im KoaliƟ onsvertrag darauf 
verständigt, die Thesaurierungsregelungen zu überprüfen. Im Mai 2017 teilte dann 
das Bundesfi nanzministerium dem Bundestag mit, dass die in AbsƟ mmung mit den 
Ländern durchgeführte Prüfung keinen aktuellen Anpassungsbedarf ergeben habe 
(siehe Bundestags-Drucksache 18/12322, S. 29). Im aktuellen KoaliƟ onsvertrag fi nden 
sich keine Aussagen zur ThesaurierungsbegünsƟ gung.

78 Vgl. Hey (2015), S. 783 und EY (2017), S. 12.
79 Vgl. Spengel/Evers/Zinn (2012), S. 6.
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abgeschaŏ   wurde. Die befristete Wiedereinführung der degres-
siven Abschreibung für die Jahre 2009 und 2010 erfolgte im Zuge 
des Konjunkturpakets I.80 Seit dem Jahr 2011 wird die degressive 
Abschreibung steuerlich nicht mehr anerkannt. StaƩ  verlässliche 
Rahmenbedingungen zu schaff en, hat sich die SteuerpoliƟ k bei 
den Abschreibungsmodalitäten für einen kurzatmigen, konjunk-
turpoliƟ sch moƟ vierten Schlingerkurs entschieden. Dadurch war 
die Entwicklung der Abschreibungsmodalitäten für die Unterneh-
men kaum vorhersehbar und hat dadurch tendenziell ihre Inves-
Ɵ Ɵ onsentscheidungen verzerrt. 

Forderungen nach einer Wiedereinführung der degressiven Ab-
schreibung sind berechƟ gt.81 So zeigen Erfahrungen aus der Pra-
xis, dass besƟ mmte WirtschaŌ sgüter in den ersten Jahren einem 
stärkeren Werteverzehr unterliegen (d. h. schneller veralten) als 
in den Folgejahren. Die degressive Abschreibung trägt diesem 
Wertverlauf eher Rechnung als die lineare (Regel-)Abschrei-
bung.82 Das verschaŏ   den Unternehmen in den Anfangsjahren 
Liquiditätsvorteile, die Steuerbelastung bleibt allerdings über den 
Gesamtzeitraum einer InvesƟ Ɵ on annähernd gleich.83 Verbes-
serte Abschreibungsbedingungen sind daher eine Möglichkeit, 
die steuerlichen Standortbedingungen zu stärken. Angesichts 
des zunehmenden WeƩ bewerbsdrucks erscheint es noch dring-
licher, die im internaƟ onalen Vergleich hohe Steuerbelastung in 
Deutschland auf ein konkurrenzfähiges Niveau abzusenken. Das 
kann durch Steuersatzsenkungen und Strukturreformen, wie z. B. 
die Abschaff ung des Solidaritätszuschlags, erreicht werden.

80 Die degressive Abschreibung konnte somit für bewegliche WirtschaŌ sgüter des Anla-
gevermögens angewendet werden, die in den Jahren 2009/2010 angeschaŏ   wurden.

81 Vgl. VDMA (2017).
82 Bei der linearen Abschreibung wird der Werteverzehr entsprechend der Nutzungs-

dauer auf gleichbleibende Jahresbeträge aufgeteilt. Hingegen wird bei der degressi-
ven Abschreibung ein fester Abschreibungsprozentsatz auf den (Rest-)Wert des Wirt-
schaŌ sgutes angelegt, sodass der Abschreibungsbetrag im ersten Jahr am höchsten 
ist und in den Folgejahren entsprechend sinkt. 

83 Bei dieser Betrachtung bleiben Zinseff ekte unberücksichƟ gt.
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Darüber hinaus sollte die PoliƟ k ein beständiges und allgemein 
akzepƟ ertes InvesƟ Ɵ onsumfeld für die Unternehmen schaff en. 
WichƟ g ist dabei vor allem, die Abschreibungsbedingungen zu 
vereinfachen und zeitgemäß auszugestalten. Eine Vereinfachung 
lässt sich unter anderem erreichen, indem der Schwellenwert für 
die Sofortabschreibung von geringwerƟ gen WirtschaŌ sgütern von 
derzeit 800 Euro auf 1.500 Euro pro WirtschaŌ sgut angehoben 
wird. Um den aktuellen Verhältnissen Rechnung zu tragen, sollten 
die seit dem Jahr 2001 unverändert geltenden AfA-Tabellen gründ-
lich überarbeitet und aktualisiert werden. Aufgrund des tech-
nischen FortschriƩ s verkürzt sich häufi g die Nutzungsdauer von 
WirtschaŌ sgütern und damit auch das Anschaff ungsintervall.84 
Dieser Wandel sollte sich in einer entsprechenden Überprüfung 
und Anpassung der Abschreibungszeiträume niederschlagen.85

84 Die in den AfA-Tabellen vorgesehene Nutzungsdauer der WirtschaŌ sgüter erscheint 
teilweise nicht mehr zeitgemäß. Das gilt bspw. für Kopiergeräte, Monitore und Kameras 
(jeweils 7 Jahre Nutzungsdauer) sowie für Mobilfunkgeräte (5 Jahre Nutzungsdauer). 
Auch bei Immobilien dürŌ e eine Anpassung der Abschreibungszeiträume erforderlich 
sein, da der Anteil kurzlebiger Gebäudekomponenten in den letzten Jahren zugenom-
men hat. Vgl. ZIA (2017), S. 18: „Lag der langlebige Rohbau-Bestandteil eines Gebäudes 
im Jahr 2000 noch bei rund 55 % und der Anteil der kurzlebigen Ausbau- und techni-
schen Bestandteile bei 45 %, so haben der technische FortschriƩ  und die gesƟ egenen 
energeƟ schen Anforderungen dazu geführt, dass sich diese Prozentsätze im Jahr 2014 
vertauscht haben. Der Anteil der langlebigen Rohbau-Bestandteile eines Gebäudes 
machte im Jahr 2014 somit nur noch 45 % aus. Der Anteil kurzlebiger Gebäudebe-
standteile an den GesamƟ nvesƟ Ɵ onskosten wird sich insbesondere mit Blick auf die 
steigenden Anforderungen bei der Energieeffi  zienz tendenziell weiter erhöhen.“

85 Die AfA-Tabellen sind ein HilfsmiƩ el, um die Nutzungsdauer von WirtschaŌ sgütern 
abzuschätzen. Diese sind zwar rechtlich nicht bindend, aber nach der Rechtsprechung 
wird ihnen die „Vermutung der RichƟ gkeit“ zugewiesen. Das bedeutet in der Praxis, 
dass ein Steuerpfl ichƟ ger, der eine kürzere Nutzungsdauer als in den AfA-Tabellen zu-
grunde legen will, dies besonders begründen muss. Betriŏ   dies mehrere WirtschaŌ s-
güter, kann das mit einem erheblichen Aufwand verbunden sein. Insofern dürŌ e die 
Anpassung der AfA-Tabellen an die aktuellen Gegebenheiten dazu beitragen, Unter-
nehmen von BürokraƟ ekosten zu entlasten sowie die Akzeptanz der Abschreibungs-
modalitäten zu stärken. Vgl. Hennrichs (2015), S. 581.
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3.8 Einschränkungen bei der Verlustverrechnung abbauen

Nach dem NeƩ oprinzip ist es geboten, dass Verluste die steu-
erliche Bemessungsgrundlage vermindern.86 Zu unterscheiden 
ist dabei zwischen dem Verlustausgleich, bei dem Gewinne und 
Verluste innerhalb einer Steuerperiode saldiert werden, und dem 
Verlustabzug, bei dem die Verrechnung überperiodisch durch 
Verlustrücktrag oder -vortrag erfolgt.

Die Verlustverrechnung wird im geltenden Recht erheblich ein-
geschränkt. Zunächst können Verluste nur bis zur Höhe von 
1.000.000 Euro mit Gewinnen des Vorjahres verrechnet werden 
(Verlustrücktrag). Des Weiteren werden Verluste, die weder in-
nerperiodisch noch durch Verlustrücktrag geltend gemacht wer-
den können, bis zu 1.000.000 Euro unbeschränkt, darüber hinaus 
im jeweils folgenden Jahr nur in Höhe von 60 Prozent des erziel-
ten Gewinns verrechnet.87 Somit sind 40 Prozent der EinkünŌ e, 
soweit diese 1.000.000 Euro übersteigen, unabhängig von zuvor 
entstandenen Verlusten steuerpfl ichƟ g.88 Die nicht berücksichƟ g-
ten Verluste können grundsätzlich in die folgenden Jahre vorge-
tragen werden. Diese eingeschränkte Verlustverrechnung wird 
auch als Mindestbesteuerung bezeichnet. 

Die Regelungen zur Mindestbesteuerung sind verfassungsrecht-
lich bedenklich, da sie gegen das NeƩ oprinzip verstoßen.89 Dar-
über hinaus sind sie auch wirtschaŌ spoliƟ sch problemaƟ sch. Vor 
allem bei Unternehmen, die innovaƟ ve Produkte entwickeln, fal-
len häufi g über mehrere Jahre hinweg hohe Anlaufverluste an. 
Aufgrund der Mindestbesteuerung können diese Verluste nur teil-
weise mit den später erwirtschaŌ eten Gewinnen verrechnet wer-

86 Vgl. Tipke (2003), S. 764 und 780 f.
87 Diese Regelungen werden als Mindestbesteuerung bezeichnet und sind in § 10d EStG 

verankert. Über § 8 Abs. 1 KStG gelten sie auch im KörperschaŌ steuerrecht.
88 Vgl. Dorenkamp (2010), S. 28 ff .
89 Derzeit ist beim Bundesverfassungsgericht eine Richtervorlage des Bundesfi nanzho-

fes anhängig (Vorlagebeschluss vom 26.02.2014, I R 59/12). 
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den. Das wirkt wie eine steuerliche InnovaƟ onsbremse, da in der 
gewinnträchƟ gen Vermarktungsphase die Liquidität und die Inves-
Ɵ Ɵ onskraŌ  der Unternehmen geschwächt wird. Der Gesetzgeber 
sollte daher die Mindestbesteuerung abschaff en. Dabei wäre es 
durch ein schriƩ weises Vorgehen möglich, die staatlichen Minder-
einnahmen zu begrenzen. So könnte die derzeiƟ ge Verrechnungs-
quote von 60 Prozent sukzessive auf 100 Prozent erhöht werden.90

Ebenfalls reformbedürŌ ig sind die Regelungen, die einen Ver-
lustuntergang bei veränderten Eigentumsverhältnissen eines 
Unternehmens vorsehen. So ist im Zuge der Unternehmenssteu-
erreform 2008 die Nutzung von Verlustvorträgen nach einem An-
teilseignerwechsel deutlich eingeschränkt worden (§ 8c KStG). 
Ziel der gesetzlichen Regelung war es, den Handel mit „Verlust-
mänteln“ zu unterbinden. Seitdem gehen Verluste bei einem Ge-
sellschaŌ erwechsel innerhalb von fünf Jahren bei einem Erwerb 
von 25 Prozent bis 50 Prozent anteilig und bei einem Erwerb von 
über 50 Prozent vollständig unter. Dieser weitgehende Eingriff  
in die Verlustverrechnung ist vor allem fi skalisch moƟ viert und 
verstößt gegen das Leistungsfähigkeitsprinzip. Zudem ist er auch 
wirtschaŌ spoliƟ sch verfehlt, da InvesƟ Ɵ onen, Sanierungen und 
Umstrukturierungen behindert werden. Denn die Verluste gehen 
selbst dann (anteilig) unter, wenn ein Wechsel des Anteilseigners 
sinnvoll oder notwendig ist, um den Betrieb fortzuführen. Gera-
de in diesen Fällen ist ein Verlustuntergang aus wirtschaŌ lichen 
Gründen jedoch nicht nachvollziehbar und zur Missbrauchsbe-
kämpfung auch nicht erforderlich.91

Im Jahr 2016 hat der Gesetzgeber versucht, diese rigiden Vor-
schriŌ en etwas zu entschärfen.92 KörperschaŌ en erhalten nun-
mehr die Möglichkeit, Verluste – trotz eines qualifi zierten An-
teilseignerwechsels – weiterhin nutzen zu können. Vorausset-

90 Vgl. EY (2017), S. 10.
91 Vgl. BdSt (2016).
92 Siehe § 8d KStG.
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zung hierfür ist, dass die KörperschaŌ  seit ihrer Gründung oder 
zumindest seit drei WirtschaŌ sjahren ausschließlich denselben 
GeschäŌ sbetrieb unterhält und diesen auch nach dem Anteilseig-
nerwechsel forƞ ührt. Laut Gesetzestext sind die besƟ mmenden 
Merkmale des GeschäŌ sbetriebs unter anderem die angebote-
nen Dienstleistungen und Produkte sowie der Kundenkreis und 
die bedienten Märkte.93 Ein Unternehmen, das nach einem An-
teilseignerwechsel neue Produkte entwickelt und dadurch neue 
Märkte erschließt, läuŌ  daher Gefahr, die bisherigen Verluste 
nicht mehr verrechnen zu können. Bei technologieaffi  nen Unter-
nehmen oder bei Start-ups ist die Entwicklung von neuen Produk-
ten aber der Kern des GeschäŌ smodells. Die Neuregelung kann 
also dazu führen, dass gerade erfolgreiche InnovaƟ onen eine 
fortgesetzte Verlustnutzung verhindern.

Die derzeiƟ gen Regelungen sind aber nicht nur wirtschaŌ spoli-
Ɵ sch fragwürdig, sondern auch verfassungsrechtlich bedenklich. 
Angestoßen durch ein Musterverfahren des Bundes der Steuer-
zahler hat das Bundesverfassungsgericht die Beschränkung der 
Verlustverrechnung beim Anteilseignerwechsel teilweise für 
verfassungswidrig erklärt und eine Neuregelung bis Ende 2018 
eingefordert.94 Derzeit sind jedoch nur geringfügige Korrekturen 
vorgesehen, die die dargestellten Mängel und wirtschaŌ lichen 
Risi ken im geltenden Recht nicht beseiƟ gen.95 StaƩ  an den kom-

93 Siehe § 8d Abs. 1 Satz 3 und 4 KStG.
94 Siehe Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 29.03.2017 (2 BvL 6/11). Das Ge-

richt hat die VorschriŌ  für verfassungswidrig erklärt, wonach der Verlustvortrag einer 
KapitalgesellschaŌ  anteilig wegfällt, wenn innerhalb von 5 Jahren mehr als 25 Prozent 
und bis zu 50 Prozent der Anteile übertragen werden (jetzt § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG). 
UmstriƩ en ist jedoch auch der vollständige Verlustuntergang bei einem Anteilswech-
sel von mehr als 50 Prozent innerhalb von 5 Jahren. So hat das Finanzgericht Hamburg 
auch diese Fallgestaltung im August 2017 dem Bundesverfassungsgericht zur Prüfung 
vorgelegt (siehe 2 BvL 19/17).

95 So soll der § 8c Absatz 1 Satz 1 KStG, der einen anteiligen Verlustwegfall bei einem 
Anteilseignerwechsel zwischen 25 und 50 Prozent vorschreibt, nur für Erwerbe der 
Jahre 2008 bis 2015 ersatzlos aufgehoben werden. Qualifi zierte Anteilseignerwechsel 
ab dem Jahr 2016 droht daher der (anteilige) Verlustwegfall, sofern die restrikƟ ven 
Vorgaben gem. § 8d KStG nicht erfüllt werden können.
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plizierten, wenig praxistauglichen und rechtlich angreiĩ aren Re-
gelungen zur Verlustverrechnung festzuhalten, sollte die PoliƟ k 
eine grundlegende Reform angehen und dabei den Verlustwegfall 
auf tatsächliche Missbrauchsfälle beschränken.96 

3.9 Finanzierungsneutralität anstreben

Die Unternehmensbesteuerung in Deutschland stellt derzeit keine 
Finanzierungsneutralität her.97 So werden die Finanzierungsent-
scheidungen von Unternehmen verzerrt, weil die Aufnahme von 
Fremdkapital gegenüber der Zuführung von Eigenkapital begüns-
Ɵ gt wird. Die Diskriminierung von Eigenkapital resulƟ ert daraus, 
dass der Zinsaufwand auf Unternehmensebene weitgehend steu-
erlich abzugsfähig ist98, hingegen Eigenkapitalkosten – bspw. in 
Form von AusschüƩ ungen – den zu versteuernden Gewinn nicht 
mindern. Das führt dazu, dass Dividenden und Veräußerungsge-
winne sowohl auf Unternehmensebene als auch beim Anteilseig-
ner der Besteuerung unterliegen. Im Ergebnis wird durch diese 
Doppelbesteuerung Eigenkapital höher belastet als Fremdkapital. 

Der steuerlichen Bevorzugung von Fremdkapital werden verschie-
dene negaƟ ve Wirkungen zugeschrieben.99 Zum einen entsteht 
ein zusätzlicher Verschuldungsanreiz, sodass die Schuldenquote 
zu Lasten des haŌ enden Eigenkapitals ansteigt und sich dadurch 
das Insolvenzrisiko erhöht. Zum anderen werden besƟ mmte Un-
ternehmen, die nur einen eingeschränkten Zugang zum Kapital-
markt haben, in ihrer Finanzierung beeinträchƟ gt. Dabei handelt 

96 Vgl. BdSt (2018a) und Moritz/Helios (2018).
97 Finanzierungsneutralität ist gegeben, wenn die Entscheidung, wie eine InvesƟ Ɵ on fi -

nanziert werden soll, nicht von der Besteuerung, sondern allein von wirtschaŌ lichen 
Erwägungen abhängt. Eine insofern neutrale Besteuerung gilt als ökonomisch sinn-
voll, weil dadurch Verzerrungen und Ineffi  zienzen vermieden werden. Vgl. SVR Wirt-
schaŌ  (2015), S. 340 und Fossen/Simmler (2012), S. 12.

98 Bei der Gewerbesteuer werden dem Gewinn ein Viertel der Entgelte für Schulden 
hinzugerechnet (siehe GewStG § 8 Nr. 1 a).

99 Vgl. SVR WirtschaŌ  (2012), S. 226 ff .
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es sich häufi g um junge und innovaƟ ve Unternehmen, die ver-
stärkt auf risikobereite Eigenkapitalgeber angewiesen sind. Ins-
gesamt kann daher die steuerliche Diskriminierung von Eigenka-
pital das Wachstumspotenzial und die InnovaƟ onsfähigkeit einer 
VolkswirtschaŌ  vermindern.100 

Die bestehende Benachteiligung von Eigenkapital sollte daher 
beseiƟ gt werden. Ein Vorschlag lautet, durch eine Abschaff ung 
der Abgeltungsteuer ZinseinkünŌ e höher zu belasten. Das wäre 
jedoch verfehlt, da die Abschaff ung der Abgeltungsteuer die 
Finanzierungsbedingungen für Unternehmen insgesamt ver-
schlechtern würde.101 Zudem bleibt das derzeiƟ ge Kernproblem 
bestehen, dass Eigenkapitalkosten – anders als Fremdkapitalkos-
ten – auf Unternehmensebene nicht als Betriebsaufwand geltend 
gemacht werden können.

Um die Neutralität der Besteuerung zu verbessern, wäre es da-
her geboten, die Abgeltungsteuer zu erhalten und zu reformie-
ren. Hierfür liegt das Konzept einer „Zinsbereinigung des Grund-
kapitals“ vor, das der Sachverständigenrat für WirtschaŌ  – in 
Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-InsƟ tut für Steuerrecht 
und öff entliche Finanzen und dem Zentrum für Europäische Wirt-
schaŌ sforschung – im Jahr 2006 erstmals veröff entlicht und seit-
dem mehrfach aktualisiert hat.102 Im Kern wird vorgeschlagen, die 
Dividenden und Veräußerungsgewinne auf der Unternehmen-
sebene bis zu einer besƟ mmten „Normalverzinsung“ steuerfrei 
zu stellen.103 Dies häƩ e zur Folge, dass die Eigenkapitalkosten – 
wie bereits im geltenden Recht der Zinsaufwand – anteilig den 

100 Vgl. SVR WirtschaŌ  (2012), S. 226f. und Conrad (2012), S. 402 f.
101 Christofzik/Feld/Scheuering (2016), S. 89: „Eine wie auch immer geartete Abschaff ung 

der Abgeltungsteuer würde hingegen die Effi  zienzeigenschaŌ en des Steuersystems 
nicht verbessern, sondern verschlechtern.“ Der gleichen Ansicht sind auch SVR Wirt-
schaŌ  (2015), S. 346 und Fuest/Spengel (2016), S. 83-86.

102 Vgl. u. a. SVR WirtschaŌ /MPI/ZEW (2006) und SVR WirtschaŌ  (2015), S. 339. 
103 Als weiterer ReformschriƩ  wird empfohlen, die Abgeltungsteuer konsequent auf die 

Besteuerung von Unternehmensgewinnen anzuwenden. Hierfür wäre dann der Steu-
ersatz für Unternehmensgewinne an den Abgeltungsteuersatz anzupassen.
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steuerlichen Gewinn vermindern würde. Dadurch könnte die 
Diskriminierung des Eigenkapitals beseiƟ gt und die verzerrende 
Wirkung der Besteuerung abgebaut werden (siehe Tabelle 8). 104 

Tabelle 8:  Finanzierungsneutrale Besteuerung bei Zinsbereinigung des 
Eigenkapitals (Beispiel)

Nr. Rechtsform: KapitalgesellschaŌ Rechtslage 2018 Reformszenario

1 InvesƟ Ɵ onsbetrag 1.000 1.000 1.000 1.000

2 Finanzierungsart Fremd-
kapital

Eigen-
kapital

Fremd-
kapital

Eigen-
kapital

3 Gewinn (= 10 % Rendite x Nr. 1) 100 100 100 100

4 Zinssatz* 2 % 2 % 2 % 2 %

5 Zinsaufwand (2 % x Nr. 1) 20 – 20 –

6 Kalkulatorische Eigenkapitalkosten 
(2 % x Nr. 1) – (20)** – 20

7 Bemessungsgrundlage 
(Nr. 3 ./. Nr. 5 bzw. Nr. 3 ./. Nr. 6) 80 100 80 80

8 Unternehmenssteuern 
(30 % x Nr. 7)*** 24 30 24 24

9 AusschüƩ ung (Nr. 3 ./. Nr. 8) 76 70 76 76

10 Dividendenbesteuerung 
(26,4 % x Nr. 9)**** 20,1 18,5 20,1 20,1

11 Steuern insgesamt (Nr. 8 + Nr. 10) 44,1 48,5 44,1 44,1

12 Eff ekƟ ve Steuerbelastung
(Nr. 11 / Nr. 3) 44,1 % 48,5 % 44,1 % 44,1 %

Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung, angelehnt an SVR WirtschaŌ  (2012), Anhang, 
S. 41. * Der Beispielrechnung liegt die Annahme zugrunde, dass der Zinssatz für das aufge-
nommene Fremdkapital 2 Prozent beträgt und auch die kalkulatorische Verzinsung des be-
nöƟ gten Eigenkapitals mit 2 Prozent erfolgt. ** Derzeit wird die kalkulatorische Verzinsung 
des Eigenkapitals steuerlich nicht berücksichƟ gt. *** KörperschaŌ steuer inkl. Solidaritäts-
zuschlag und Gewerbesteuer. **** Abgeltungsteuer inkl. Solidaritätszuschlag.

Elemente des dargestellten Reformvorschlags sind derzeit u. a. in 
Belgien und Italien realisiert. Die Erfahrungen in diesen Staaten 
zeigen, dass nach InkraŌ treten der Reform sowohl größere als 

104 Die Europäische Kommission hat im Jahr 2016 einen eigenen Vorschlag zur Stärkung 
der Eigenkapitalfi nanzierung vorgelegt. Demnach soll es Unternehmen unter be-
sƟ mmten Bedingungen ermöglicht werden, bei einer Aufstockung des Eigenkapitals 
zumindest das zusätzliche Eigenkapital von der Bemessungsgrundlage abzuziehen. 
Dieser Vorschlag ist Bestandteil des Richtlinien-Entwurfs für eine „Gemeinsame Kör-
perschaŌ steuer-Bemessungsgrundlage“. Siehe Europäische Kommission (2016), S. 12.
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auch kleinere und miƩ lere Unternehmen ihre Eigenkapitalbasis 
gestärkt haben.105 Zudem ist aufgrund des aktuell sehr niedrigen 
Zinsniveaus kurzfrisƟ g nur mit relaƟ v geringen Mindereinnah-
men zu rechnen.106 Ist die PoliƟ k tatsächlich an einer steuerlichen 
Gleichbehandlung von Eigen- und Fremdkapital interessiert, ist 
nicht die Abschaff ung der Abgeltungsteuer, sondern ihre konse-
quente Weiterentwicklung das MiƩ el der Wahl.107

3.10 Hinzurechnungsbesteuerung im Außensteuergesetz 
reformieren

Das aus dem Jahr 1972 stammende Außensteuergesetz zielt da-
rauf ab, bei grenzüberschreitenden Steuergestaltungen, wie z. B. 
einem Wohnsitzwechsel oder der Verlagerung von Gewinnen in 
niedrigbesteuerte Staaten, den Steueranspruch des deutschen 
Fiskus sicherzustellen. Das derzeiƟ ge Außensteuergesetz schießt 
jedoch in weiten Teilen über dieses Ziel hinaus. 

Besonders problemaƟ sch ist die Hinzurechnungsbesteuerung. 
Diese soll bei in Deutschland ansässigen Unternehmen, die mehr-
heitlich108 an ausländischen GesellschaŌ en beteiligt sind, einen 
Ausgleich für eine eventuelle Niedrigbesteuerung besƟ mmter 
AuslandseinkünŌ e schaff en. Laut Außensteuergesetz liegt eine 
Niedrigbesteuerung vor, wenn die Gewinne der Tochtergesell-
schaŌ  im Ausland einer Steuerbelastung von weniger als 25 Pro-
zent unterliegen. Das bedeutet, dass auf die Gewinne der Toch-
tergesellschaŌ  neben der ausländischen KörperschaŌ steuer auch 
in Deutschland KörperschaŌ - und Gewerbesteuer fällig wird, 
auch wenn die Gewinne nicht an den inländischen Anteilseigner 

105 Vgl. SVR WirtschaŌ  (2015), S. 345.
106 Bei einem Bereinigungszinssatz von 1,5 Prozent hat der Sachverständigenrat die jähr-

lichen Mindereinnahmen auf rund 3 Milliarden Euro geschätzt. Vgl. SVR WirtschaŌ  
(2015), S. 345. 

107 Vgl. DSi (2017e), S. 52 ff .
108 Bei AuslandsgesellschaŌ en mit Kapitalanlagecharakter gelten reduzierte Beteiligungs-

voraussetzungen (siehe § 7 Abs. 6 AStG).
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ausgeschüƩ et wurden. Dabei kommt es bei einem ausländischen 
Steuersatz von weniger als 25 Prozent, aber mehr als 15 Prozent 
zu einer Doppelbelastung, da die ausländischen Steuern auf die 
15-prozenƟ ge KörperschaŌ steuer, aber nicht auf die Gewerbe-
steuer angerechnet werden können. Wird bspw. im Ausland eine 
Ertragsteuer von 24 Prozent erhoben, kann diese nicht vollständig 
mit der 15-prozenƟ gen KörperschaŌ steuer in Deutschland ange-
rechnet werden. Der verbleibende Anrechnungsüberhang führt 
in diesem Fall dazu, dass Auslandsfälle höher belastet werden als 
reine Inlandsfälle (siehe Tabelle 9). Dies benachteiligt exportori-
enƟ erte Unternehmen, die bspw. auf ausländische Vertriebsge-
sellschaŌ en angewiesen sind.

Tabelle 9:  BeispielhaŌ e Eff ekte der Hinzurechnungsbesteuerung im 
Außensteuergesetz (AStG)

 Auslands sachverhalt Inlands-
sachverhalt

Tochter der 
M-GmbH 
im Staat B

M-GmbH in 
Deutschland

M-GmbH in 
Deutschland

Passive EinkünŌ e* 100  100

KörperschaŌ steuer (24 %) im Staat B 
(Niedrigsteuerland gem. AStG) 24  

Hinzurechnung (§ 10 Abs. 2 AStG)  100

KörperschaŌ steuer in Deutschland  15 15

Gewerbesteuer Deutschland**  14 14

Hinzurechnung KSt B  24

Anrechnung KSt B auf KSt D  –15

Anrechnungsüberhang  9

Gesamtsteuerbelastung in %  38 29

Quelle: BDI (2017), S. 18; eigene Berechnung. * Als passive EinkünŌ e gelten diejenigen 
EinkünŌ e, die nach § 8 Abs. 1 AStG nicht als EinkünŌ e aus akƟ ven TäƟ gkeiten qualifi ziert 
werden. Als passive EinkünŌ e werden beispielsweise EinkünŌ e aus Vermögensverwaltung 
angesehen. ProblemaƟ sch sind jedoch u. a. die VorschriŌ en im Außensteuergesetz, wo-
nach akƟ ve EinkünŌ e durch eine „schädliche“ Mitwirkung der inländischen MuƩ ergesell-
schaŌ  zu passiven EinkünŌ en werden. Das kann bereits der Fall sein, wenn die MuƩ erge-
sellschaŌ  ihre ausländischen VertriebsgesellschaŌ en bei der Anbahnung und Abwicklung 
von Verkäufen unterstützt (vgl. BDI 2017, S. 12 ff .). ** Hebesatz: 400 Prozent.
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Aufgrund dieser Defi zite sollte die Hinzurechnungsbesteuerung 
grundlegend überarbeitet und an die aktuellen Entwicklungen 
angepasst werden. Das betriŏ   vor allem den Schwellenwert, 
ab dem laut Außensteuergesetz eine Niedrigbesteuerung vor-
liegt. Mit Blick auf den verschärŌ en SteuerweƩ bewerb besteht 
hier dringender Reformbedarf. Die 25-Prozent-Grenze ist schon 
deshalb nicht mehr zeitgemäß, weil die durchschniƩ liche Be-
lastung von KapitalgesellschaŌ en in den übrigen EU-Staaten 
21,5 Prozent beträgt. Gemäß Außensteuergesetz werden der-
zeit 19 von 28 EU-Staaten als Niedrigsteuerländer eingestuŌ .109 
Es ist daher geboten, die Niedrigbesteuerungsgrenze von 25 auf 
15 Prozent abzusenken. Dies würde eine fakƟ sche Mehrfachbe-
lastung mit in- und ausländischen Ertragsteuern verhindern, weil 
dann im Regelfall die ausländischen Steuern vollständig mit der 
inländischen KörperschaŌ steuer verrechnet werden können. 

3.11 Unternehmenssteuerrecht vereinfachen

Das Steuerrecht belastet die Unternehmen mit hohen Bürokra-
Ɵ e- bzw. Befolgungskosten. Allein durch die Pfl icht, eine Gewer-
besteuererklärung abzugeben, werden die Unternehmen laut 
StaƟ sƟ schem Bundesamt jährlich in Höhe von 1,9 Milliarden Euro 
belastet.110 Durch die vorgeschriebene Abgabe von KörperschaŌ -
steuererklärungen entstehen Kosten von insgesamt 1,45 Milliar-
den Euro pro Jahr. Hinzu kommen weitere BürokraƟ ekosten, die 

109 Bei Beteiligungen in EU-Staaten oder in Staaten des Europäischen WirtschaŌ sraums 
können die Steuerpfl ichƟ gen allerdings eine Hinzurechnungsbesteuerung vermeiden, 
wenn sie nachweisen, dass die AuslandsgesellschaŌ  kein rein künstliches Gebilde 
(d. h. eine „BrieŅ astenfi rma“) ist, sondern tatsächlich einer wirtschaŌ lichen TäƟ gkeit 
nachgeht (siehe § 8 Abs. 2 AStG). Diese Entlastungsmöglichkeit besteht jedoch nicht 
für DriƩ staaten (wie z. B. die Schweiz oder die USA). 

110 Vgl. WebSKM – Datenbank aller InformaƟ onspfl ichten, unter: hƩ ps://www-skm.de-
staƟ s.de/webskm/online/, abgerufen am 28.02.2018. Das StaƟ sƟ sche Bundesamt lis-
tet in der Datenbank auf, welcher Erfüllungsaufwand den Bürgern und der WirtschaŌ  
durch die Befolgung einer bundesrechtlichen VorschriŌ  entsteht. Die Pfl icht zur Ab-
gabe einer Gewerbesteuererklärung betriŏ   rund 2,97 Millionen Unternehmen und 
verursacht jährliche Kosten von insgesamt 1,86 Milliarden Euro. 
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beispielsweise auf Buchführungs-, DokumentaƟ ons-, Auĩ ewah-
rungs- oder Mitwirkungspfl ichten (z. B. bei Betriebsprüfungen) 
zurückzuführen sind. 

Die Vereinfachung des Steuerrechts wird von der PoliƟ k zwar seit 
Jahren in Aussicht gestellt, doch FortschriƩ e sind kaum zu ver-
zeichnen. Ansatzpunkte für spürbare Entlastungen sind jedoch 
durchaus vorhanden. Wie bereits ausgeführt, würde der bei einer 
Abschaff ung der Gewerbesteuer wegfallende Verwaltungsauf-
wand die Unternehmen um rund 1,9 Milliarden Euro entlasten. 
Darüber hinaus sind auch im Rahmen des geltenden Rechts Steu-
ervereinfachungen möglich. Das vorhandene Vereinfachungspo-
tenzial soll anhand einiger Beispiele verdeutlicht werden111: 

 � Zeitnahe Betriebsprüfungen: Betriebsprüfungen fi nden häufi g 
erst viele Jahre nach dem Entstehen der Steueransprüche staƩ . 
Für Unternehmen ist es dann schwierig und aufwendig, striƫ  ge 
Sachverhalte darzulegen und erforderliche Unterlagen bereit-
zustellen. Zudem verursacht die 10-jährige Auĩ ewahrungsfrist 
für steuerlich relevante Unterlagen erhebliche Kosten. Daher 
sollten Betriebsprüfungen, wenn sie als erforderlich angese-
hen werden, zeitnah erfolgen und die Auĩ ewahrungsfristen 
möglichst verkürzt werden. Die geprüŌ en Unternehmen erhal-
ten dadurch mehr Rechts- und Planungssicherheit und können 
ggf. hohe Nachzahlungszinsen vermeiden.

 � Angemessene Pauschalen und Freibeträge: Steuerabzugsbeträ-
ge wie Pauschalen, Freigrenzen und Freibeträge werden Jahr 
für Jahr durch die aufgelaufene Infl aƟ on entwertet. Ohne eine 
Korrektur durch den Gesetzgeber führt das selbst dann zu ei-
nem AnsƟ eg der Steuerbelastung, wenn die Steuerzahler nicht 
leistungsfähiger geworden sind. Generell sollten die Pauscha-
len, Freigrenzen und Freibeträge im Steuerrecht regelmäßig 

111 Vgl. BdSt (2016), Eichfelder et al. (2010) und DIHK et al. (2015).
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an die Preis- bzw. Einkommensentwicklung angepasst werden, 
damit die Beträge den aktuellen Wertverhältnissen gerecht 
werden. Auch im Bereich der Unternehmensbesteuerung be-
steht erheblicher Handlungsbedarf, was an folgenden Beispie-
len verdeutlicht werden soll:

– GeringwerƟ ge WirtschaŌ sgüter (§ 6 Abs. 2 EStG): Kosten 
für kleinere Anschaff ungen können Unternehmer direkt im 
Jahr der Anschaff ung als Betriebsausgabe abziehen. Die ur-
sprünglich aus dem Jahr 1965 stammende Wertgrenze von 
410 Euro wurde inzwischen auf 800 Euro je WirtschaŌ sgut 
erhöht. Trägt man der aufgelaufenen Infl aƟ on Rechnung, 
wäre jedoch ein Betrag von mindestens 1.500 Euro sachge-
recht. Dadurch verringern sich die Aufzeichnungspfl ichten 
der Unternehmen und der Prüfaufwand der Finanzämter. 

– Freibetrag für Betriebsveräußerungen (§ 16 Abs. 4 EStG): 
Steuerzahler, die das 55. Lebensjahr vollendet haben und ih-
ren Betrieb veräußern, können einen Freibetrag beantragen. 
Seit dem Jahr 2004 bleiben 45.000 Euro des Veräußerungs-
gewinns steuerfrei. BerücksichƟ gt man die allgemeine Preis-
steigerung, ergibt sich aktuell ein Betrag von 55.000 Euro. 
Dementsprechend sollte der Freibetrag erhöht werden.

– Geschenke an GeschäŌ spartner (§ 4 Abs. 5 Nr. 1 EStG): Unter-
nehmen können die Kosten für Geschenke an Kunden oder 
GeschäŌ spartner als Betriebsausgaben absetzen, wenn der 
Wert des Geschenks maximal 35 Euro beträgt. Dieser Betrag 
wurde seit dem Jahr 2004 nicht mehr erhöht. Bei Geschen-
ken an Arbeitnehmer wird hingegen seit dem Jahr 2015 mit 
einem Wert von 60 Euro gerechnet. Daher sollte der Betrag 
für Kunden und GeschäŌ spartner auf 60 Euro aktualisiert 
werden. Eine solche einheitliche Regelung vereinfacht die 
Rechtsanwendung.

 � Mehr Planungssicherheit: Zentrale Entscheidungen von Un-
ternehmen, etwa das InvesƟ Ɵ onsverhalten, die Ausgestaltung 
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von Unternehmensstrukturen und GesellschaŌ sverträgen oder 
die Durchführung von Betriebsnachfolgen, werden durch das 
Steuerrecht beeinfl usst. Besonders kleine und miƩ lere Unter-
nehmen benöƟ gen für solche strategischen Entscheidungen fi -
nanzielle Planungssicherheit. In der Praxis ist die Steuergesetz-
gebung jedoch häufi g unbeständig, schwer vorhersehbar und 
wenig anwenderfreundlich. Um die Transparenz und Planungs-
sicherheit für die Unternehmen zu verbessern, sollte künŌ ig 
nur noch ein Steueränderungsgesetz pro Jahr mit einem an-
gemessenen zeitlichen Vorlauf (z. B. mindestens 6 Monate vor 
InkraŌ treten) vorgelegt werden. Zeitgleich sollten auch die 
untergesetzlichen Detailregelungen veröff entlicht werden, um 
es den Unternehmen zu ermöglichen, sich auf die Rechtsände-
rungen angemessen vorzubereiten. 

3.12 Neue Unternehmenssteuern verhindern112

Die EU-Kommission hat im März 2018 zwei Richtlinienvorschläge 
zur Besteuerung der DigitalwirtschaŌ  vorgelegt.113 Danach sollen 
besƟ mmte digitale Dienstleistungen ab dem Jahr 2020 mit einer 
Digitalsteuer belastet werden. MiƩ elfrisƟ g soll die Digitalsteu-
er jedoch auslaufen und durch das Konzept einer virtuellen Be-
triebsstäƩ e („signifi kante digitale Präsenz“) ersetzt werden, die 
als zusätzlicher Anknüpfungspunkt für die Ertragsteuern dienen 
soll. Damit die beiden Richtlinienvorschläge in KraŌ  treten, ist die 
ZusƟ mmung aller EU-Staaten erforderlich.

Die temporäre Digitalsteuer ist als indirekte Steuer konzipiert. 
Sie soll mit einem Steuersatz von 3 Prozent auf die BruƩ oerträge 
erhoben werden, die aus besƟ mmten digitalen Dienstleistungen 
abzüglich Mehrwertsteuer erzielt werden. Erfasst werden u. a. 
Erträge aus dem Verkauf von Online-Werbefl ächen, Erträge aus 

112  Vgl. DSi (2018c).
113 Vgl. Europäische Kommission (2018a) und (2018b). 
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digitalen VermiƩ lungsgeschäŌ en sowie Erträge aus dem Verkauf 
von Daten, die aus NutzerinformaƟ onen generiert werden. Steu-
erpfl ichƟ g sind Unternehmen, deren weltweiter Gesamtumsatz 
750 Millionen Euro pro Jahr übersteigt, wovon 50 Millionen auf 
die EU enƞ allen müssen. Zur Abmilderung einer Doppelbesteu-
erung soll die Digitalsteuer als Betriebsausgabe abziehbar sein. 

Zweiter Bestandteil des Kommissionsvorschlags ist die virtuelle 
BetriebsstäƩ e, die miƩ elfrisƟ g an die Stelle der Digitalsteuer tre-
ten soll. Das Konzept einer virtuellen BetriebsstäƩ e soll die der-
zeiƟ gen Besteuerungsregeln, wonach Gewinne in der Regel am 
Ort der Wertschöpfung besteuert werden, ergänzen. Eine virtuel-
le BetriebsstäƩ e soll dann entstehen, wenn mit digitalen Dienst-
leistungen mindestens 7 Millionen Euro Umsatz erzielt werden, 
der Dienstleister über mehr als 100.000 akƟ ve Nutzer verfügt 
oder mehr als 3.000 Verträge mit gewerblichen Nutzern über di-
gitale Dienstleistungen abschließt.114 

Die verschärŌ e Besteuerung der DigitalwirtschaŌ  begründet die 
EU-Kommission nicht zuletzt mit fi skalischen Zielen. So sollen 
die naƟ onalen Steuerbemessungsgrundlagen vor einer Aushöh-
lung geschützt und dadurch die „NachhalƟ gkeit der öff entlichen 
Haushalte“115 gesichert werden. Mit anderen Worten soll das 
Gesetzespaket den Mitgliedstaaten zusätzliche Einnahmen ver-
schaff en. Die EU-Kommission rechnet damit, dass die Einnahmen 
aus der Digitalsteuer EU-weit 4,7 Milliarden Euro betragen wer-
den, wobei rund 0,6 Milliarden Euro auf Deutschland enƞ allen.116 
BerücksichƟ gt man allerdings die vorgesehene Abzugsfähigkeit 
der Digitalsteuer bei den Ertragsteuern, dürŌ en die geschätzten 
Mehreinnahmen um etwa 30 Prozent niedriger ausfallen und sich 
für Deutschland bei rund 400 Millionen Euro/Jahr bewegen.

114 Es genügt, wenn eines der genannten Kriterien erfüllt wird. 
115 Vgl. Europäische Kommission (2018a), S. 4.
116 Vgl. Bundestags-Drucksache 19/2419. 
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Keine überzeugende Begründung der EU-GesetzesiniƟ aƟ ven 

Bereits die Begründung der Richtlinienvorschläge durch die EU-
Kommission kann nicht überzeugen. Als wichƟ ge Ziele werden die 
Bekämpfung „aggressiver“ Steuerplanung und das Schließen in-
ternaƟ onaler Besteuerungslücken herausgestellt. Es wird jedoch 
ausgeblendet, dass die EU-Staaten in den letzten Jahren bereits 
zahlreiche Abwehrmaßnahmen beschlossen haben. So sehen die 
AnƟ -Missbrauchsrichtlinien ATAD I und II unter anderem vor, Zins-
schranken einzuführen, Hybridgestaltungen zu bekämpfen sowie 
die VorschriŌ en zur Hinzurechnungs- und Entstrickungsbesteue-
rung zu verschärfen. Außerdem wurde ein automaƟ scher Infor-
maƟ onsaustausch für grenzüberschreitende Steuervorbescheide 
und ein steuerliches Country-by-Country-ReporƟ ng etabliert, das 
den Finanzbehörden Hinweise über unzulässige Gewinnverlage-
rungen liefern soll.117

Auch außerhalb der EU ist das Steuerrecht erheblich verschärŌ  
worden. Beispielsweise haben die USA jüngst eine Hinzurech-
nungsbesteuerung eingeführt, die dafür sorgt, dass Erträge aus 
immateriellen WirtschaŌ sgütern, die ins Ausland verlagert wur-
den, bei der MuƩ ergesellschaŌ  teilweise erfasst werden.118 Diese 
und zahlreiche andere Maßnahmen, die im Zuge des BEPS-Prozes-
ses beschlossen wurden, zeigen off enbar bereits Wirkung. So hat 
die OECD in einem aktuellen Bericht festgestellt, dass internaƟ o-
nale (Digital-)Konzerne eine Reihe von Steuergestaltungen nicht 
mehr nutzen, weil diese nicht mehr zulässig oder fi nan ziell nicht 
mehr vorteilhaŌ  sind.119 Bevor die EU-Kommission eine pauschale 

117 Vgl. Pinkernell (2018), S. 5. 
118 Vgl. ebd.
119 Vgl. OECD (2018a), S. 106: ‚Although the implementaƟ on of the BEPS package has 

only very recent begun, there are already indicaƟ ons of its impact on the tax planning 
and structuring decisions of MNE [mulƟ -naƟ onal enterprises; Anm. d. Verf.] groups. 
The implementaƟ on of the measures […] has made a number of cross-border tax 
planning schemes unfeasible or no longer fi nancially aƩ racƟ ve, including for highly di-
gitalised businesses. This will restore both source and residence taxaƟ on in a number 
of cases where cross-border income would otherwise go untaxed or would be taxed 
at very low rates‘.
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Zusatzbesteuerung von digitalen Unternehmen in Erwägung zieht, 
sollte sie zumindest die bisher auf naƟ onaler und internaƟ onaler 
Ebene beschlossenen Maßnahmen gründlich evaluieren.120

Die Vorschläge der EU-Kommission sollen zudem verhindern, 
dass die Steuereinnahmen der Mitgliedstaaten im Zuge der Di-
gitalisierung erodieren. Die EU-Kommission bleibt indes den 
Nachweis schuldig, dass eine solche Entwicklung der öff entli-
chen Haushalte droht bzw. bereits staƩ gefunden hat. Offi  zielle 
Daten der europäischen StaƟ sƟ kbehörde Eurostat ergeben ein 
gänzlich anderes Bild: So haben sich beispielsweise die Gesamt-
steuereinnahmen der EU-Staaten im Zeitraum 1995–2016 um 
119 Prozent erhöht und die auf Unternehmensgewinne erhobe-
nen Steuern sind im selben Zeitraum sogar um 147 Prozent ge-
sƟ egen.121 Eine Erosion der staatlichen Einnahmebasis ist somit 
nicht erkennbar und auch für die nächsten Jahre nicht zu erwar-
ten. Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ geht etwa davon aus, 
dass in Deutschland die gesamtstaatlichen Steuereinnahmen wei-
terhin kräŌ ig zulegen werden.122 Daher ist die ArgumentaƟ on der 
EU-Kommission, dass eine Digitalsteuer aus fi skalischen Gründen 
eingeführt werden sollte, ebenfalls nicht tragfähig.

120 Aus den Unterlagen der EU-Kommission geht nicht hervor, dass eine solche Evaluie-
rung vorgenommen wurde. 

121 Vgl. Bauer (2018a), S. 6.
122 Die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen steigen von 735 Milliarden 

Euro (2017) auf voraussichtlich 906 Milliarden Euro (2022) an. Damit steigen die Steu-
ereinnahmen mit 23,3 Prozent deutlich stärker als das BruƩ oinlandsprodukt (+ 19,5 
Prozent). 
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Gibt es ein Steuersatzgefälle zwischen DigitalwirtschaŌ  und 
den übrigen Unternehmen?

Die EU-Kommission plädiert für die Einführung einer Digital-
steuer, weil aus ihrer Sicht die digitale WirtschaŌ  nicht ange-
messen besteuert wird.123 Vor allem der Kommissar für Wirt-
schaŌ s- und Finanzangelegenheiten, Pierre Moscovici, hat wie-
derholt den poliƟ schen Handlungsbedarf betont, indem er auf 
ein vermeintliches Steuersatzgefälle zugunsten der Digitalwirt-
schaŌ  hingewiesen hat. Demnach beträgt die Steuerbelastung 
digitaler Unternehmen im DurchschniƩ  rund 9 Prozent. Das sei 
weniger als die HälŌ e der Steuerbelastung nicht-digitaler Un-
ternehmen, die im DurchschniƩ  bei 21 Prozent liege.124 

Die EU-Kommission beruŌ  sich auf eine Studie, die der Finanz-
wissenschaŌ ler Christoph Spengel von der Universität Mann-
heim mitverfasst hat. Inzwischen hat Spengel jedoch klarge-
stellt, dass seine Forschungsergebnisse nicht korrekt interpre-
Ɵ ert worden seien. So wird in der Studie ein „Digital Tax Index“ 
erstellt, in dem für ein hypotheƟ sches InvesƟ Ɵ onsvorhaben 
im digitalen Bereich eine eff ekƟ ve Steuerbelastung ermiƩ elt 
wird. Dabei werden insbesondere auch RechtsvorschriŌ en 
in den EU-Staaten berücksichƟ gt, die beispielsweise eine be-
günsƟ gte Besteuerung von Forschungs- und Entwicklungsaus-
gaben vorsehen. Die Behauptungen der EU-Kommission, dass 
die DigitalwirtschaŌ  unterbesteuert sei, hält Spengel insofern 
für nicht zutreff end, da die teilweise begünsƟ gte Besteuerung 
poliƟ sch erwünscht sei.125 Diese Einschätzung wird von Clemens 
Fuest, Präsident des ifo-InsƟ tuts, geteilt: „Die These, es gebe 

123 Vgl. Europäische Kommission (2018a), S. 1.
124 ‚First, there is a quesƟ on of fairness. Our Single Market relies on a level playing fi eld, 

where all companies – large or small, digital or not – pay tax where they make their 
profi ts. Yet on average, domesƟ c digitalised bu-siness models are subject to an eff ecƟ -
ve tax rate of only 9 %. This is less than half compared to tradiƟ onal busi-ness models 
facing an eff ecƟ ve tax rate of 21%.‘ Vgl. Europäische Kommission (2018d).

125 Vgl. Universität Mannheim (2018).
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ein unerwünschtes Steuergefälle zwischen DigitalwirtschaŌ  
und herkömmlicher WirtschaŌ , das durch die Digitalsteuer 
auszugleichen wäre“, bezeichnet Fuest als „irreführend“. Letzt-
lich würden die Zahlen der EU-Kommission nur verdeutlichen, 
dass „die exisƟ erenden naƟ onalen Steuersysteme digitale Un-
ternehmen unter anderem wegen ihrer Forschungsintensität 
begünsƟ gen“.126

Auch eine Studie des European Centre for InternaƟ onal PoliƟ cal 
Economy (ECIPE) hinterfragt die ArgumentaƟ on der EU-Kom-
mission kriƟ sch.127 Dabei wird die durchschniƩ liche Steuerbe-
lastung ermiƩ elt, indem die geprüŌ en Jahresberichte börsen-
noƟ erter Unternehmen und die darin ausgewiesenen Steuer-
zahlungen herangezogen werden. Für den Zeitraum 2012 bis 
2016 zeigt sich, dass der durchschniƩ liche eff ekƟ ve Steuersatz 
bei tradiƟ onellen Unternehmen128 27,7 Prozent beträgt. Die ef-
fekƟ ve Steuerbelastung von großen, internaƟ onal bekannten 
Digital-Unternehmen129 weicht hiervon nur geringfügig ab und 
liegt im DurchschniƩ  bei 26,8 Prozent. Die Behauptung der EU-
Kommission, dass ein gravierendes, poliƟ sch unerwünschtes 
Besteuerungsgefälle zwischen DigitalwirtschaŌ  und herkömmli-
cher WirtschaŌ  besteht, lässt sich somit empirisch nicht belegen.

Gravierende steuer- und wirtschaŌ spoliƟ sche Mängel 

Darüber hinaus weisen die Vorschläge der EU-Kommission zur 
Besteuerung der digitalen WirtschaŌ  zahlreiche steuer- und wirt-
schaŌ spoliƟ sche Mängel auf: 

126 Vgl. ifo-InsƟ tut (2018).
127 Vgl. Bauer (2018a).
128 Es handelt sich dabei um die Unternehmen, die im AkƟ enindex EURO STOXX 50 gelis-

tet sind.
129 Dabei handelt es sich um folgende Unternehmen: Amazon, Expedia, Google, Face-

book, Neƞ lix, MicrosoŌ , RELX Group PLC, Salesforce.com, SpoƟ fy, TwiƩ er, SAP, Oracle 
und Ebay.
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 � Ungerechte BruƩ obesteuerung: Das objekƟ ve NeƩ oprinzip 
verlangt, dass betriebliche Aufwendungen den steuerlich re-
levanten Gewinn mindern.130 Die Digitalsteuer ist jedoch als 
3-prozenƟ ge Abgabe auf die BruƩ oumsätze konzipiert. Das be-
deutet, dass die Betriebsausgaben nicht von der Bemessungs-
grundlage der Digitalsteuer abgezogen werden. Eine solche 
BruƩ obesteuerung verstößt eklatant gegen eine Besteuerung 
nach der wirtschaŌ lichen Leistungsfähigkeit und ist daher be-
reits aus GerechƟ gkeitsgründen abzulehnen.

 � Willkürliche Mehrfachbelastungen: Die Einführung der Digi-
talsteuer würde zu willkürlichen Mehrfachbelastungen führen, 
die von der jeweiligen Umsatzrendite des betroff enen Unter-
nehmens abhängen. Beträgt die Umsatzrendite beispielsweise 
10 Prozent, entspricht dies einer Belastung des Gewinns durch 
die Digitalsteuer von 30 Prozent.131 Hinzu kommen noch die 
üblichen Ertragsteuern, also Einkommensteuer oder Körper-
schaŌ - und Gewerbesteuer. Daraus resulƟ ert eine hohe Ge-
samtbelastung von in diesem Fall mehr als 50 Prozent. Diese 
erhöht sich bei einer geringeren Umsatzrendite als 10 Prozent 
sogar noch, während die eff ekƟ ve Belastung bei einer höheren 
Umsatzrendite geringer ausfällt (siehe Tabelle 10). Rendite-
schwache Unternehmen werden somit durch die Digitalsteuer 
besonders stark belastet, was mit einer gerechten Besteuerung 
nach der Leistungsfähigkeit nicht vereinbar ist. 

 � Hohe BürokraƟ ekosten: Die Digitalisierung prägt nicht nur 
das GeschäŌ smodell von Internetkonzernen, sondern erfasst 
zunehmend alle Branchen. Die von der EU-Kommission vorge-
nommene Diff erenzierung zwischen digitalen und nicht-digita-
len Unternehmen ist daher kaum möglich.132 Allein die Abgren-

130 Vgl. DSi (2013), S. 200.
131 Vgl. Spengel (2018), S. M5.
132 Beispielsweise werden in modernen Autos eine Vielzahl von Nutzungsdaten gesam-

melt, an den Hersteller weitergeleitet und von diesem ausgewertet. 
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zung zwischen steuerpfl ichƟ gen digitalen Umsätzen und den 
übrigen nicht steuerpfl ichƟ gen Umsätzen dürŌ e willkürlich, 
administraƟ v aufwendig und sehr streitanfällig sein.133 Daher 
ist eine gesonderte Besteuerung von Unternehmen der digita-
len WirtschaŌ  nicht zielführend, mit hohen BürokraƟ ekosten 
und großer Rechts- und Planungsunsicherheit für die Unter-
nehmen verbunden.

 � Verschärfung der Handelskonfl ikte: Die Digitalsteuer zielt ge-
genwärƟ g vorwiegend auf die großen, in den USA ansässigen 
Internetkonzerne. Es ist fraglich, ob eine solche selekƟ ve Be-
steuerung mit den Regeln der WelthandelsorganisaƟ on ver-
einbar ist.134 Die Digitalsteuer dürŌ e daher andere Staaten zu 
Gegenmaßnahmen veranlassen und den Handelsstreit mit den 
USA weiter verschärfen. Auch die laufenden Verhandlungen 
auf OECD-Ebene über eine Reform der internaƟ onalen Besteu-
erungsregeln werden durch einen steuerpoliƟ schen Alleingang 
der EU nicht erleichtert. 

 � VerlustgeschäŌ  für den Fiskus droht: Derzeit hat das Land, in 
dem ein Unternehmen seinen Stammsitz hat und einen Groß-
teil der Wertschöpfung erzielt, vorwiegend das Recht, die Un-
ternehmensgewinne zu besteuern. ExportorienƟ erte Staaten 
wie Deutschland profi Ɵ eren von dieser Regelung, da sie einen 
Großteil der Gewinnsteuern vereinnahmen. Den Ländern, in 
denen die Konsumenten leben, fl ießt hingegen die Umsatz-
steuer auf die imporƟ erten Waren und Dienstleistungen zu. 
Die Vorschläge der EU-Kommission zielen jedoch darauf ab, 
bei digitalen Unternehmen die Besteuerungsrechte stärker in 
die Absatzmärkte zu verlagern. Es ist damit zu rechnen, dass 
andere Staaten, die beispielsweise Maschinen und Anlagen 

133 Von renommierten Steuer- und FinanzwissenschaŌ lern wird die Digitalsteuer da-
her als ein „Albtraum an Komplexität und Streitanfälligkeit“ bezeichnet. Vgl. Becker/
Englisch (2018).

134 Vgl. Kreisel (2018) und Becker/Englisch (2017).
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aus Deutschland imporƟ eren, diesen Maßstab auch auf ande-
re Branchen übertragen wollen, um einen größeren Anteil der 
Gewinnsteuern beanspruchen zu können. Durch einen solchen 
Paradigmenwechsel könnte der ExportnaƟ on Deutschland in 
erheblichem Maße Steuersubstrat verloren gehen. StaƩ  die 
von der EU-Kommission in Aussicht gestellten Mehreinnahmen 
zu generieren, droht daher die Digitalsteuer zu einem Verlust-
geschäŌ  für die öff entlichen Haushalte in Deutschland zu wer-
den.135

 � Unerwünschte Nebenwirkungen: Die geplante Digitalsteuer 
und das Konzept einer virtuellen BetriebsstäƩ e sollen nach 
Darstellung der EU-Kommission die großen Internetkonzerne 
zusätzlich belasten. Doch auch tradiƟ onelle Unternehmen pas-
sen ihre GeschäŌ smodelle an die digitalen Herausforderungen 
an, indem sie beispielsweise zunehmend Online-Plaƪ  ormen 
auĩ auen, um die Auswertung von Kundendaten und den Ver-
trieb ihrer Produkte zu verbessern.136 Größere Unternehmen 
dürŌ en somit schnell die Schwelle überschreiten, ab der die 
Digitalsteuer fällig wird. Die Mehrbelastungen lassen sich da-
her kaum auf die DigitalwirtschaŌ  begrenzen, sondern werden 
vielfach auch tradiƟ onelle (Industrie-)Unternehmen treff en.137

Zudem dürŌ en die Internetkonzerne aufgrund ihrer Markt-
macht in der Lage sein, die Digitalsteuer auf andere MarkƩ eil-
nehmer zu überwälzen. Es ist daher wahrscheinlich, dass ein 
Großteil der zusätzlichen Steuerbelastung wirtschaŌ lich nicht 
von den AkƟ onären, sondern von Arbeitnehmern und Konsu-
menten in Form geringerer Lohnzuwächse bzw. höherer Preise 
getragen wird.138

135 Vgl. Schön (2018).
136 Vgl. Welling (2018), S. 7 f.
137 Ein eng zugeschniƩ ener Anwendungsbereich der Digitalsteuer oder auch der virtuel-

len BetriebsstäƩ e dürŌ e bereits an der verfassungsrechtlich gebotenen Gleichmäßig-
keit der Besteuerung scheitern. 

138 Vgl. Bauer (2018b), S. 4 f.
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Tabelle 10: Belastungswirkung der geplanten Digitalsteuer 

Umsatz 1.000 1.000 1.000

Digitalsteuer (3 % vom Umsatz) 30 30 30

Umsatzrendite 5 % 10 % 15 %

Gewinn (Umsatz x Umsatzrendite) 50 100 150

Gewinn abzügl. Digitalsteuer* 20 70 120

Ertragsteuersatz 30 % 30 % 30 %

Ertragsteuern 6 21 36

Steuern insgesamt 36 51 66

Steuerbelastung (Steuern insgesamt / Gewinn) 72 % 51 % 44 %

Quelle: Welling (2018); eigene Berechnung und Darstellung. * Die Digitalsteuer soll als Be-
triebsausgabe gelten und insofern den ertragsteuerlichen Gewinn mindern.

Zusammenfassung: Mehr Schaden als Nutzen durch die 
geplante Digitalsteuer 

Die von der EU-Kommission vorgeschlagene Digitalsteuer führt 
zu willkürlichen Belastungsverschärfungen und zu einem AnsƟ eg 
der Gesamtbelastung, der von der jeweiligen Umsatzrendite 
der betroff enen Unternehmen abhängt. Die in der Praxis kaum 
mögliche Unterscheidung von digitalen und nicht-digitalen Um-
sätzen dürŌ e hohe BürokraƟ ekosten, die Verkomplizierung des 
Steuerrechts und eine Vielzahl von RechtsstreiƟ gkeiten verursa-
chen. Anders als von der EU-Kommission beabsichƟ gt, wird sich 
aufgrund der zunehmenden Digitalisierung aller Branchen die ge-
plante Digitalsteuer nicht auf große Internetkonzerne beschrän-
ken lassen, sondern schriƩ weise auch herkömmliche (Indus-
trie-)Unternehmen treff en. Die Vorschläge der EU-Kommission 
tragen daher nicht dazu bei, den europäischen bzw. den deut-
schen WirtschaŌ sstandort zu stärken. Hinzu kommt, dass eine 
Digitalsteuer den europäischen Markt für (neue) digitale Produk-
te unaƩ rakƟ v machen und damit die poliƟ sch gewünschten Fort-
schriƩ e bei der Digitalisierung hemmen würde.
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Auch das Konzept einer virtuellen BetriebsstäƩ e, das die Besteu-
erungsrechte stärker an den Ort der Konsumenten verlagern will, 
ist problemaƟ sch. Zunächst werden die von der EU-Kommission 
in Aussicht gestellten Mehreinnahmen angesichts der hohen 
und kräŌ ig weiter steigenden Steuereinnahmen nicht gebraucht. 
MiƩ elfrisƟ g könnte Deutschland mit seiner exportorienƟ erten 
WirtschaŌ  jedoch Steuersubstrat verlieren, wenn der vorgeschla-
gene Paradigmenwechsel, der den Importländern mehr Besteue-
rungsrechte zuweist, auf andere Branchen übertragen wird. Um 
AuŅ ommensverluste zu vermeiden, müssten dann die Unter-
nehmenssteuersätze erhöht werden. Dies würde die steuerliche 
WeƩ bewerbsfähigkeit der deutschen Unternehmen zusätzlich 
schwächen.

Die Bundesregierung sollte daher die Vorschläge der EU-Kommis-
sion zur verschärŌ en Besteuerung der DigitalwirtschaŌ  ableh-
nen. Im EU-Finanzministerrat konnte zwar bisher keine Einigung 
erzielt werden, doch Österreich will in seiner RatspräsidentschaŌ  
bis Ende 2018 die Verhandlungen über die Digitalsteuer voran-
treiben. Kompromissvorschläge, die in diesem Zuge zustande 
kommen, sollte Deutschland nicht unterstützen. Denn auch eine 
abgemilderte Digitalsteuer droht dauerhaŌ en Schaden anzurich-
ten, da die Änderung einer einmal beschlossenen EU-Richtlinie 
nur mit ZusƟ mmung aller Mitgliedstaaten möglich ist. StaƩ  einen 
poliƟ schen Schnellschuss auf europäischer Ebene mitzutragen, 
sollte sich Deutschland für eine sachgerechte und zeitgemäße 
Überarbeitung der internaƟ onalen Besteuerungsregelungen im 
Rahmen der OECD einsetzen.139 

139 Die OECD plant ohnehin, bis 2020 einheitliche Maßstäbe für die grenzüberschrei-
tende Besteuerung der DigitalwirtschaŌ  zu erarbeiten. Neben einer Anpassung der 
BetriebsstäƩ en-Defi niƟ on könnte auch eine weitere Verbesserung der Verrechnungs-
preiskontrolle Gegenstand der Verhandlungen sein. So gelten Verrechnungspreise als 
wichƟ ges Gestaltungsinstrument, um Gewinne im Konzernverbund zu verlagern. Vgl. 
Becker/Englisch (2017), S. 803.
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4 Fazit und Handlungsempfehlungen

Die umfassende Steuerreform in den USA und die geplanten Steu-
ersatzsenkungen in Europa, wie z. B. in den Hochsteuerländern 
Belgien und Frankreich, setzen Deutschland zunehmend unter 
Druck. Mit rund 30 Prozent liegt bereits heute die Steuerbelastung 
von KapitalgesellschaŌ en in Deutschland mehr als ein DriƩ el über 
dem EU-DurchschniƩ  von 21,6 Prozent. Ohne eine durchgreifen-
de Reform der Unternehmensbesteuerung droht Deutschland im 
internaƟ onalen SteuerweƩ bewerb den Anschluss zu verlieren. 
Dadurch würden miƩ elfrisƟ g InvesƟ Ɵ onen und Arbeitsplätze in 
andere Staaten abwandern, was mit einer Reduzierung der staat-
lichen Einnahmebasis einhergehen würde. Die PoliƟ k sollte daher 
ein veritables Eigeninteresse haben, auch die steuerlichen Stand-
orƞ aktoren zu verbessern – zumal das fi nanzpoliƟ sche Umfeld 
für Reformen angesichts der hohen gesamtstaatlichen Haushalts-
überschüsse und der seit 2010 steigenden Steuerquote, die in-
zwischen den höchsten Stand seit der deutschen Wiedervereini-
gung erreicht hat, ausgesprochen günsƟ g ist. 

Für eine grundlegende Reform der Unternehmensbesteuerung 
bieten sich folgende Ansatzpunkte an:

1. Reform des Einkommensteuertarifs: Der MiƩ elstandsbauch 
sollte abgefl acht werden und der Spitzensteuersatz sollte erst 
ab einem Einkommen von 80.000 Euro greifen. Dadurch käme 
es zu Entlastungen von rund 40 Milliarden Euro pro Jahr, was 
auch die Leistungsanreize von Personenunternehmen und 
PersonengesellschaŌ ern spürbar stärken würde.

2. Wegfall des Solidaritätszuschlags: StaƩ  des von Union und 
SPD geplanten Soli-Teilabbaus im Jahr 2021 sollte der Solida-
ritätszuschlag bis Ende 2019 vollständig abgeschaŏ   werden. 
Dies würde die Unternehmen in einer Größenordnung von 
5 bis 6 Milliarden Euro pro Jahr entlasten. 
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3. Reform der Gewerbesteuer: Die Gewerbesteuerbelastung 
sollte kurzfrisƟ g reduziert werden, wobei vorrangig die pro-
blemaƟ sche Hinzurechnung von Betriebsausgaben beseiƟ gt 
werden sollte. Kommt eine solche Reform nicht zustande, 
sollte die PoliƟ k eine KörperschaŌ steuersenkung in Erwägung 
ziehen. MiƩ elfrisƟ g ist weiterhin der Abbau der Gewerbe-
steuer und im Gegenzug eine Erhöhung des kommunalen An-
teils an den GemeinschaŌ ssteuern anzustreben. 

4. Absenkung der Steuerzinsen: Der Zinssatz für Steuernach-
zahlungen und -erstaƩ ungen ist nicht mehr realitätsgerecht 
und sollte von 6 Prozent auf 3 Prozent halbiert werden. Zu-
dem sollten die Steuerzinsen für Pensionsverpfl ichtungen und 
für sonsƟ ge Rückstellungen schriƩ weise an das Handelsrecht 
angepasst und damit auf ein marktübliches Niveau reduziert 
werden.

5. Rechtsformneutralere Besteuerung: Die Thesaurierungsbe-
günsƟ gung sollte überarbeitet und vereinfacht werden. Dabei 
ist sicherzustellen, dass nicht entnommene Gewinne einer 
Belastung von maximal 30 Prozent unterliegen. Zudem ist zu 
erwägen, PersonengesellschaŌ ern das Recht einzuräumen, 
ihr Unternehmen wie eine KapitalgesellschaŌ  besteuern zu 
lassen. 

6. Einfache und zeitgemäße Abschreibungsregeln: Zur Verein-
fachung sollte der Schwellenwert für die Sofortabschreibung 
von geringwerƟ gen WirtschaŌ sgütern von derzeit 800 Euro 
auf 1.500 Euro pro WirtschaŌ sgut angehoben werden. Um 
dem technischen Wandel und den aktuellen Verhältnissen 
Rechnung zu tragen, sollten die seit dem Jahr 2001 unverän-
derten AfA-Tabellen gründlich überarbeitet und aktualisiert 
werden.

7. Beschränkungen bei der Verlustverrechnung abbauen: Die 
sogenannte Mindestbesteuerung, die den Verlustvortrag be-
schränkt und dadurch Unternehmen Liquidität entzieht, soll-
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te schriƩ weise abgeschaŏ   werden. Zudem sollte die Nutzung 
von Verlustvorträgen bei einem Anteilseignerwechsel praxis-
tauglich ausgestaltet werden.

8. Finanzierungsneutralität anstreben: Die Benachteiligung des 
Eigenkapitals sollte schriƩ weise beseiƟ gt werden. Hierfür ist 
es nöƟ g, die Eigenkapitalkosten – wie bereits im geltenden 
Recht den Zinsaufwand für Fremdkapital – bei der steuer-
lichen GewinnermiƩ lung zu berücksichƟ gen. 

9. Außensteuerrecht reformieren: Um eine Mehrfachbesteu-
erung von exportorienƟ erten Unternehmen zu vermeiden, 
sollte die Niedrigbesteuerungsgrenze gemäß Außensteuerge-
setz von derzeit 25 Prozent auf 15 Prozent reduziert werden. 
Dadurch können ausländische Steuern im Regelfall vollständig 
auf die deutsche KörperschaŌ steuer angerechnet werden.

10. Unternehmenssteuerrecht vereinfachen: Durch zeitnahe 
Betriebsprüfungen, eine beständigere Steuergesetzgebung 
sowie angemessene Pauschalen, Freigrenzen und Freibeträge 
im Steuerrecht sollten die hohen BürokraƟ ekosten für Unter-
nehmen reduziert werden.

11. Neue Unternehmenssteuern verhindern: Die von der EU-
Kommission vorgeschlagene Digitalsteuer auf BruƩ oumsät-
ze ist abzulehnen, weil sie zu willkürlichen Mehrbelastungen 
führt, die auch tradiƟ onelle Unternehmen treff en können. 
StaƩ  einen poliƟ schen Schnellschuss auf europäischer Ebene 
zu unterstützen, sollte sich Deutschland für eine sachgerechte 
Überarbeitung der internaƟ onalen Besteuerungsregelungen 
im Rahmen der OECD einsetzen.

Die Reform des Einkommensteuertarifs, die vollständige Ab-
schaff ung des Solidaritätszuschlags und die Reduzierung der 
Gewerbesteuerbelastung (Maßnahmen 1 bis 3) sollten als erste 
ReformschriƩ e kurzfrisƟ g umgesetzt werden. Durch einen leis-
tungsgerechteren Einkommensteuertarif und den Wegfall des 
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Solidaritätszuschlags werden insbesondere Personengesellschaf-
ten entlastet, während KapitalgesellschaŌ en stärker von einer 
geringeren Gewerbesteuerbelastung profi Ɵ eren. Darüber hinaus 
werden durch Einkommensteuersenkungen und die Abschaff ung 
des Solidaritätszuschlags auch Privathaushalte entlastet, was an-
gesichts der – auch im internaƟ onalen Vergleich – hohen Steuer- 
und Abgabenbelastung in Deutschland dringend geboten ist140. 
Insofern handelt es sich um ein ausgewogenes Reformpaket, das 
alle Unternehmen und die Bürger spürbar entlastet und dadurch 
die steuerlichen Standorƞ aktoren insgesamt verbessert. 

Bei den Maßnahmen 4 bis 10 handelt es sich um Strukturrefor-
men, die miƩ elfrisƟ g umgesetzt werden sollten. Dadurch würde 
das Unternehmenssteuerrecht stärker den Anforderungen einer 
gerechten Besteuerung nach der wirtschaŌ lichen Leistungsfähig-
keit entsprechen. Eine zeitnahe Umsetzung sämtlicher Empfeh-
lungen ist – auch aufgrund der damit verbundenen Steuerminder-
einnahmen – zweifellos anspruchsvoll. Doch die Vereinfachung 
des Unternehmenssteuerrechts, die zeitgemäße Ausgestaltung 
der Abschreibungsregelungen, eine rechtsformneutralere Be-
steuerung, die Reform des Außensteuergesetzes und die Halbie-
rung der Steuerzinsen für SteuererstaƩ ungen und -nachzahlun-
gen sollten noch in dieser Legislaturperiode angepackt werden. 
Bei der Reform der Verlustverrechnung, der Herstellung von Fi-
nanzierungsneutralität und der Absenkung der Steuerzinsen für 
Pensionsverpfl ichtungen und sonsƟ ge Rückstellungen empfi ehlt 
sich ein schriƩ weises Vorgehen, da mit nennenswerten zusätz-
lichen Steuermindereinnahmen zu rechnen ist. 

Insgesamt ist in der deutschen SteuerpoliƟ k ein PerspekƟ vwech-
sel nöƟ g: Aufgrund des zunehmenden internaƟ onalen Steu-
erweƩ bewerbs sollte die naƟ onale Abwehrgesetzgebung der 
letzten Jahre nicht noch weiter verschärŌ  werden. Auch eine 

140  Vgl. OECD (2018b).
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verschärŌ e Besteuerung der DigitalwirtschaŌ , wie jüngst von 
der EU-Kommission vorgeschlagen, ist wegen gravierender steu-
er- und wirtschaŌ spoliƟ scher Nachteile abzulehnen. StaƩ dessen 
muss SteuerpoliƟ k wieder verstärkt als StandortpoliƟ k verstanden 
werden. Denn weƩ bewerbsfähige steuerliche Rahmenbedingun-
gen tragen wesentlich dazu bei, InvesƟ Ɵ onen und Arbeitsplätze 
in Deutschland zu sichern und so den wirtschaŌ lichen Erfolg der 
letzten Jahre weiter fortschreiben zu können. 
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Anhang

Abbildung A1:  Tarifl iche Belastung des Gewinns von KapitalgesellschaŌ en 
2017 (in Prozent)

Quelle: BMF (2018).
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Abbildung A2:  Tarifl iche Maximalbelastung des Gewinns auf Unternehmens- 
und Anteilseignerebene bei VollausschüƩ ung 2017 
(in Prozent)

Quelle: BMF (2018).

Abbildung A3:  Tarifl iche Belastung von Unternehmensgewinnen in der EU 
und in Deutschland (KapitalgesellschaŌ en, in Prozent)

Quelle: BMF, destaƟ s und eigene Berechnungen. * Aus Gründen der Vergleichbarkeit ab 
2013 ohne KroaƟ en (EU-BeitriƩ : 01.07.2013)
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Tabelle A1:  Eff ekƟ ve Gewerbesteuerbelastung bei Einzelunternehmen und 
KapitalgesellschaŌ en

Beispiel 1: Einzelunternehmer mit 80.000 Euro Gewerbeertrag in Potsdam

Gewerbeertrag 80.000 Euro

abzüglich Freibetrag  24.500 Euro

= korrigierter Gewerbeertrag 55.500 Euro

55.500 Euro x 3,5 % (Steuermesszahl) 1.942,50 Euro

Steuermessbetrag (gerundet) 1.942 Euro

Gewerbesteuerhebesatz in Potsdam 455 % 

1.942 Euro x 455 % = 8.836 Euro Gewerbesteuer 

Bei Einzel- und Personenunternehmen wird das 3,8-fache des anteiligen Gewerbesteuer-
messbetrags auf die zu zahlende Einkommensteuerschuld angerechnet (§ 35 EStG).

Anrechnung auf Einkommensteuer 1.942 Euro x 3,8 = 7.380 Euro*

Ermäßigung bei Solidaritätszuschlag 7.380 Euro x 5,5 % = 406 Euro**

Eff ekƟ ve Gewerbesteuer-Belastung  8.836 Euro – 7.380 Euro – 406 Euro 
= 1.050 Euro

Beispiel 2: KapitalgesellschaŌ  (GmbH) mit 80.000 Euro Gewerbeertrag in Potsdam

Gewerbeertrag 80.000 Euro

80.000 Euro x 3,5 % (Steuermesszahl) 2.800 Euro

Steuermessbetrag 2.800 Euro

Bei KapitalgesellschaŌ en wird kein Freibetrag gewährt. Eine Anrechnung der Gewerbe-
steuer fi ndet nicht staƩ .

2.800 Euro x 455 % = 12.740 Euro Gewerbesteuer 

Eff ekƟ ve Gewerbesteuer-Belastung 12.740 Euro

Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage von IHK (2016). Abweichungen durch Run-
dung. * Sofern Einkommensteuerschuld mindestens in dieser Höhe vorliegt. ** Sofern der 
reguläre Zuschlagssatz von 5,5 Prozent zur Anwendung kommt. 
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Tabelle A2:  Abschätzung der eff ekƟ ven Gewerbesteuerbelastung von Einzel-
unternehmen und PersonengesellschaŌ en 

SchriƩ  1:  Welches GewerbesteuerauŅ ommen steuern Einzelunternehmen und Personen-
gesellschaŌ en bei?

Das GesamtauŅ ommen aus der Gewerbesteuer ergibt sich durch MulƟ plikaƟ on der Steu-
ermessbeträge aller steuerpfl ichƟ gen Unternehmen mit dem durchschniƩ lichen Gewer-
besteuerhebesatz. Um den AuŅ ommensanteil von Einzelunternehmen und Personen-
gesellschaŌ en abschätzen zu können, muss daher ermiƩ elt werden, welcher kumulierte 
Steuermessbetrag auf Einzelunternehmen und PersonengesellschaŌ en enƞ ällt. Gemäß 
der aktuellen GewerbesteuerstaƟ sƟ k (Stand: 2013) stellt sich die Verteilung der Steuer-
messbeträge wie folgt dar: 

PersonengesellschaŌ en und 
Einzelgewerbetreibende

KapitalgesellschaŌ en und 
übrige jurisƟ sche Personen

Steuermessbetrag 
(2013)

4.082 Millionen Euro
(40 %)

6.067 Millionen Euro
(60 %)

Geschätzter Anteil 
am Gewerbesteuer-
auŅ ommen (2013)

17.305 Millionen Euro
(40 %)

25.722 Millionen Euro 
(60 %)

Quelle: Eigene Berechnungen. GewerbesteuerstaƟ sƟ k 2013.

Der Anteil, den Einzelunternehmen und PersonengesellschaŌ en zum Gewerbesteuer-
auŅ ommen beisteuern, liegt daher bei schätzungsweise141 17,3 Milliarden Euro (Stand: 
2013). Dies entspricht aber nicht der eff ekƟ ven Gewerbesteuerbelastung, da Einzelunter-
nehmen und PersonengesellschaŌ en die gezahlte Gewerbesteuer pauschal auf die Ein-
kommensteuer anrechnen können (gem. § 35 EStG).

SchriƩ  2:  Wie hoch fällt das Anrechnungsvolumen gem. § 35 EStG aus 
(Anrechnung der Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer)?

Steuerermäßigung gemäß § 35 EStG (2013):  10,1 Milliarden Euro

Unter BerücksichƟ gung des Solidaritätszuschlags142: 10,7 Milliarden Euro

141 Unter der Annahme, dass die Steuermessbeträge von PersonengesellschaŌ en und Ka-
pitalgesellschaŌ en in allen Gemeinden bzw. „Hebesatzregionen“ in einem Verhältnis 
von 40 zu 60 auŌ reten. 

142 Eine durch die Steuerermäßigung gemäß § 35 EStG verminderte Einkommensteuer 
reduziert auch den zu zahlenden Solidaritätszuschlag. Das eff ekƟ ve Entlastungsvolu-
men von Einzelunternehmen und PersonengesellschaŌ en erhöht sich daher entspre-
chend. 
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SchriƩ  3:  Wie hoch ist die eff ekƟ ve Gewerbesteuerbelastung von Einzelunternehmen 
und PersonengesellschaŌ en?

GewerbesteuerauŅ ommen Einzelunternehmen 
und PersonengesellschaŌ en (2013)

17,3 Milliarden Euro

Steuerermäßigung gemäß § 35 EStG (unter Be-
rücksichƟ gung des Solidaritätszuschlags, 2013)

10,7 Milliarden Euro

Verbleibende Gewerbesteuerbelastung 6,6 Milliarden Euro

Die nach Anrechnung gem. § 35 EStG verbleibende Gewerbesteuerbelastung von schät-
zungsweise 6,6 Milliarden Euro überzeichnet jedoch die eff ekƟ ve Belastung von Einzelun-
ternehmen und PersonengesellschaŌ en. Diese Überzeichnung lässt sich wie folgt erklären: 

Die Gewerbesteuer von PersonengesellschaŌ en wird auf GesellschaŌ sebene fällig, die An-
rechnung der Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer erfolgt jedoch anteilig beim An-
teilseigner. Dabei ist zu beachten, dass als Anteilseigner einer PersonengesellschaŌ  nicht 
nur natürliche Personen, sondern auch KörperschaŌ en auŌ reten können. Dies ist bspw. 
bei einer GmbH & Co. KG der Fall. Die hier auf die KapitalgesellschaŌ  (GmbH) enƞ allende 
Gewerbesteuer kann nicht angerechnet werden, da die GmbH nicht der Einkommensteu-
er, sondern der KörperschaŌ steuer unterliegt. 

Zur Erläuterung ein fi kƟ ves Beispiel: 

In der Gemeinde X gilt ein Gewerbesteuerhebesatz von 380 Prozent. Eine ansässige Ge-
sellschaŌ  bürgerlichen Rechts (GbR) hat drei natürliche Personen als GesellschaŌ er. Die 
von der GbR zu zahlende Gewerbesteuer von 100 können die GesellschaŌ er vollständig 
mit der Einkommensteuer verrechnen. Das heißt, die Einkommensteuerschuld der Gesell-
schaŌ er reduziert sich insgesamt um 100. Die GbR wird daher eff ekƟ v nicht durch die 
Gewerbesteuer belastet, wenn man vom bürokraƟ schen Aufwand absieht. 

Eine ansässige GmbH & Co. KG hat eine GmbH (Anteil: 50 Prozent) und zwei natürliche 
Personen als GesellschaŌ er. Auf GesellschaŌ sebene fällt ebenfalls eine Gewerbesteuer 
von 100 an. Davon können aber nur die beiden natürlichen Personen die anteilige Gewer-
besteuer von 50 mit ihrer Einkommensteuerschuld verrechnen. Die eff ekƟ ve Gewerbe-
steuerbelastung der GesellschaŌ  beträgt daher 50. 

Die eff ekƟ ve Belastung von Einzelunternehmen und „reinen“ PersonengesellschaŌ en, 
bei denen also nur natürliche Personen als Anteilseigner auŌ reten, liegt daher deutlich 
unter 6,6 Milliarden Euro. 
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